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Ehrenbürgerwürde für Jürgen Blickle
„Wir verleihen heute die Ehrenbürgerwür-
de der Stadt Bruchsal an Jürgen Blickle, 
an eine große Persönlichkeit dieser Stadt, 
an einen erfolgreichen und verantwort-
lichen Unternehmer, der sich um seine 
Heimatstadt, seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und um seine Mitmenschen in 
ganz besonderer Weise große Verdienste 
erworben hat. Mit seinem herausragenden 
gesellschaftlichen und sozialen Engage-
ment, mit seinem persönlichen Einsatz, 
mit seinen Initiativen leistet Jürgen Blick-
le einen überaus wertvollen Beitrag für 
die Gesellschaft. Für sein Unternehmen, 
für seine Mitarbeiter/-innen und ganz be-
sonders für die Stadt Bruchsal und seine 
Bürgerschaft bewegte er viel“, sagt Ober-
bürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick 
in ihrer Laudatio.
Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste und 
bedeutendste Auszeichnung, mit der die 
Stadt Bruchsal eine Persönlichkeit ehren 
kann, die sich in herausragender Weise 
um das Wohl der Bürger/-innen oder das 
Ansehen der Stadt Bruchsal verdient ge-
macht hat. Die Ehrenbürgerwürde wird 
nur auf Beschluss des Gemeinderates und 
in Einzelfällen verliehen. Die Verleihung 
dieser Auszeichnung an Jürgen Blickle 
erfolgte im Festsaal des Schlosses Bruch-
sal in Anwesenheit geladener Gästen, 
Freunden und Wegbegleitern/-innen. Die 
Oberbürgermeisterin beschrieb Blickle 
als Unternehmer mit Weitblick und Vision. 
Die SEW-EURODRIVE-Gruppe mit ihrer 
Zentrale in Bruchsal habe eine große wirt-
schaftliche Bedeutung für die Stadt und 
die Region. Niederlassungen in 52 Län-
dern mit rund 19.000 Mitarbeiter/-innen 
davon 6.000 in Deutschland beweisen 

die Stärke, Innovationskraft und interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens. Jürgen Blickle bezeichnet die 
drei Säulen für den Erfolg des Unterneh-
mens mit „Harte Arbeit, Sparsamkeit und 
Bescheidenheit“. Dies habe seine Fami-
lie immer gelebt. Im Sinne seines Vaters 
Ernst hat Jürgen Blickle die Erfolgsstory 
SEW-EURODRIVE zunächst gemeinsam 
mit seinem Bruder Rainer und nach des-
sen Tod allein fortgeschrieben. Durch den 

konsequenten Ausbau des Produktport-
folios und der internationalen Standorte 
hat er den Status als Global Player Schritt 
für Schritt ausgebaut und damit die SEW 
immer weiter an vorderste Stelle auf den 
internationalen Märkten positioniert. 
Seit Bestehen der SEW sind die Erträge 
stets darauf verwendet worden, Investiti-
onen für Forschung und Entwicklung, Ma-
schinen und Anlagen, Gebäude, Aus- und 
Weiterbildung und in soziale Belange zu 
tätigen. Getreu der Firmenphilosophie „Der 
Mensch im Mittelpunkt“ sieht sich Jürgen 
Blickle immer in der Verantwortung den 
Menschen gegenüber, insbesondere de-
nen, die nicht die Sonnenseite des Lebens 
genießen können. Er unterstützt sowohl 
mit seinem Unternehmen als auch mit sei-
nem Privatvermögen Vereine und soziale 
Organisationen sowie Bildungseinrichtun-
gen in der Region. Dazu gehören in beson-
derer Weise der Caritasverband Bruchsal 
mit dem Julius-Itzel-Haus für wohnungslo-
se Menschen und die Bürgerstiftung Bruch-
sal mit ihren Projekten „Kinder in Not“. 
Die besondere Verbundenheit von Jürgen 
Blickle mit seiner Heimatstadt Bruchsal 
zeigt mit dem Bau des neuen Feuerwehr-
hauses, der von SEW-EURODRIVE finan-
ziert wurde. Damit habe das Engagement 
von Jürgen Blickle für das Gemeinwohl 
eine neue Dimension erhalten. Die Bedeu-
tung, die das neue Feuerwehrhaus für die 
Menschen hier in Bruchsal habe, sei nicht 
zu beziffern, so die Oberbürgermeisterin. 
In einer beispielhaften Partnerschaft von 
öffentlicher Kommune und Privatunter-
nehmen konnte ein zweckmäßig funktio-
nales und optisch gelungenes Feuerwehr-
haus entstehen.

Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Jür-
gen Blickle Foto: Hans-Peter Safranek

Nächtliche Projektion an der Schlossfassade
Mit einer etwa 20-minütigen Projektion 
an der Ehrenhofseite der Schlossfassa-
de erinnern die Stadt Bruchsal und die 
Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-
Württemberg am Samstag, 15. Oktober, 
gemeinsam an die 300-jährige Geschichte 
von Schloss Bruchsal.
Videosequenzen, aber auch historische 
Fotos sowie Innen- und Außenaufnahmen 
zeigen die Schlossgeschichte von der 
Grundsteinlegung am 27. Mai 1722 und 
dem anschließenden Bau der Schlossan-
lage über die Zerstörung am 1. März 1945 
und den Wiederaufbau, der im Frühjahr 
2017 abgeschlossen wurde, bis hin zu ak-
tuellen Aufnahmen.
Nach Ende des abendlichen Festkonzertes 
des Kammerchor Bruchsals im Fürstensaal 
wird die Projektion im Ehrenhof des Schlos-

ses erstmals um 19.30 Uhr gezeigt und in 
30-minütiger Abfolge noch fünf weitere 
Male wiederholt (20 Uhr, 20.30 Uhr, 21 Uhr, 
21.30 Uhr und 22 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Illuminationen an der Schlossfassade Foto: Andreas Adolph

Samstag, 15. Oktober, 19.30 bis 22 Uhr  
(jeweils in 30-minütiger Abfolge)
Schloss Bruchsal, Ehrenhof
Öffentliche Veranstaltung, Eintritt frei
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Auf ein Wort

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Am 
Mittwoch vor einer Woche habe ich Jürgen 
Blickle in kleinem Kreis mit Bürgermeister, 
Stadträten/-innen und Weggefährten den 
Ehrenbürgerbrief der Stadt Bruchsal über-
reicht. Es war mir persönlich eine große 
Freude, ja ein Herzensanliegen, ihm als eine 

der großen Persönlichkeiten Bruchsals die 
höchste Auszeichnung dieser Stadt zu ver-
leihen. Dies hatte der Gemeinderat zuvor 
einstimmig beschlossen. Wir haben damit 
den Unternehmer Jürgen Blickle, der mit 
viel Geschick aus dem Familienbetrieb 
seines Vaters einen weltweit anerkannten 
Marktführer gemacht hat, und den Men-
schen Jürgen Blickle geehrt, der mit sei-
nem sozialen Engagement vor allem jene 
Menschen unterstützt, die auf der Schat-
tenseite der Gesellschaft stehen. Bei allen 
beruflichen Erfolgen war der Weltbürger 
Jürgen Blickle stets eng mit seiner Heimat-
stadt verbunden, für die er immer viel getan 
hat und nach wie vor viel tut. Dafür auch an 
dieser Stelle noch einmal Danke.
Es ist das Zusammenspiel von Bürger-
schaft, Verwaltung und Wirtschaft, das 
für das Funktionieren unserer Stadtgesell-
schaft notwendig ist und hier in Bruchsal, 
mit dem Blick aufs Ganze, gut gelingt. 
Nach schwierigen Jahren können wir heu-
te auf ein Bruchsal blicken, das sich zu ei-
nem prosperierenden Innovationsstandort 
entwickelt hat. Das hat eine Vielzahl von 
Gründen. Doch ein wichtiger Grund ist die 
gute Vernetzung aller Akteure. Mit den 
Netzwerktreffen, von denen das zweite 
große in diesem Jahr in der vergangenen 
Woche stattfand, hat unsere kommunale 
Wirtschaftsförderung ein gutes Format ge-

schaffen, um die Unternehmer/-innen unab-
hängig von der Größe ihres Betriebes und 
ihrer Branche zusammenzubringen. Dieser 
Austausch ist wichtiger denn je. Denn wenn 
wir die jetzige Energiekrise bewältigen und 
die Energiewende voranbringen wollen, 
sind wir auf eine gut funktionierende Wirt-
schaft hier am Standort angewiesen. Um 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken, müssen wir alle mehr zusammen-
rücken.
Der Zusammenhalt wird auch durch ge-
meinsame Festivitäten und Jubiläen geför-
dert, wie das 300-jährige Bestehen unseres 
Schlosses, das wir in diesem Jahr feiern. 
Als ein weiterer Höhepunkt des Geburts-
tagsprogramms findet am Samstag eine 
nächtliche Projektion an der Schlossfas-
sade auf der Ehrenhofseite statt – der Ti-
tel „300 Jahre Schloss Bruchsal – Von der 
Grundsteinlegung bis zur Zerstörung und 
dem Wiederaufbau“. Zu dieser besonde-
ren Form des historischen Rückblicks lade 
ich Sie ganz herzlich ein. Kommen Sie am 
Samstagabend in den Ehrenhof und lassen 
Sie sich von der Illumination einfangen.

Ihre

Cornelia Petzold-Schick

Foto: Simone Staron

„Berliner Kissen“ sollen Autoraser bremsen
Der vom Gemeinderat der Stadt Bruchsal 
beschlossene Lärmaktionsplan wird weiter 
konkretisiert. Damit soll sich die Lebens-
qualität insbesondere in den entsprechend 
belasteten Straßen der Innenstadt verbes-
sern. Nach der Anordnung von Geschwin-
digkeitsbegrenzungen auf 30 Kilometer 
pro Stunde in mehreren Straßen sowohl 
der Kernstadt als auch der Stadtteile sollen 
jetzt nach dem Willen des Gemeinderates 
bauliche Maßnahmen folgen, um zu schnel-

les Fahren zu unterbinden. Dazu gehören 
Aufpflasterungen, die zu langsamerem 
und aufmerksamerem Fahren zwingen. Sie 
sind in der John-Bopp-Straße vorgesehen, 
wie auch in der Stadtgraben- und der Prinz-
Wilhelm-Straße. Diese werden zunächst in 
einer vorläufigen Form ausgeführt, den so 
genannten „Berliner Kissen“, die man auch 
rasch wieder entfernen kann. Sie sind eine 
Aufwölbung aus einer Recycling-Gummi-
mischung für Geschwindigkeiten bis zu 

30 Kilometern pro 
Stunde.
„Es handelt sich 
hierbei um ein 
Pilotprojekt“, sagt 
Berthold Hambsch 
vom Bruchsaler Stadt-
planungsamt. „Wir werden die Wirkung 
beobachten und evaluieren, um dann dem 
Gemeinderat eine gesicherte Grundlage 
liefern zu können für seine Entscheidung 
über die Fortsetzung des Projekts.“ Dazu 
wird das städtische Ordnungsamt die 
Geschwindigkeiten messen vor, während 
und nach dem Aufbau der „Berliner Kis-
sen“. Wenn sich der gewünschte Erfolg 
der Tempoverringerung nicht einstellt, 
kann man die Bodenschwellen auch rasch 
wieder entfernen. Die Maßnahme in der 
Prinz-Wilhelm-Straße soll erst erfolgen, 
wenn das Bahnhofsareal im kommenden 
Jahr insgesamt umgebaut wird. Sie ist in 
Höhe des Saalbach-Centers vorgesehen 
vor der Hausnummer 25. Der Gemeinde-
rat stimmte den Maßnahmen mit großer 
Mehrheit zu, nach intensiver und zum Teil 
kontroverser Debatte.

Visualisierung: So könnte eine Aufpflasterung in der John-Bopp-Straße aussehen. 
 Foto: Stadtplanungsamt
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Widerspruch gegen Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen
1. Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Parteien, Wählergruppen 
u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldege-
setz (BMG) in der seit 1. November 2015 
geltenden Fassung darf die Meldebehör-
de Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vo-
rangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensal-
ter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für 
die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens 
einen Monat nach der Wahl oder Abstim-
mung zu löschen oder zu vernichten.
Die betroffene Person hat nach § 50 Ab-
satz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) das 
Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach 
den Absätzen 1 bis 3 zu widersprechen. 
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Wider-
ruf.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an das Bundesamt für das Per-
sonalmanagement der Bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können 
sich Frauen und Männer, die Deutsche im 
Sinne des Grundgesetzes sind, verpflich-
ten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, so-
fern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck 
der Übersendung von Informationsmate-
rial übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 
Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis 
zum 31. März folgende Daten zu Personen 
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden: Familien-
namen, Vornamen und die gegenwärtige 
Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 

Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42  
Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des ba-
den-württembergischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesmeldegesetz und § 18  
Meldeverordnung aufgeführten Daten der 
Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft an die betreffenden 
Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die 
Familienangehörigen (Ehegatten, minder-
jährige Kinder und die Eltern von minder-
jährigen Kindern), die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft angehören. Die Datenübermitt-
lung umfasst zum Beispiel Angaben zu 
Vor- und Familiennamen, früheren Namen, 
Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht 
oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß  
§ 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Da-
ten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweck-
bindung wird der öffentlich-rechtlichen 
Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenüber-
mittlung an das Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem Meldere-
gister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach  
§ 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Auskunft erteilen über Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, je-
der fünfte weitere Geburtstag und ab dem 

100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hi-
naus gemäß § 12 der Meldeverordnung 
dem Staatsministerium zur Ehrung von 
Alters- und Ehejubilaren durch den Minis-
terpräsidenten Daten der Jubilarinnen und 
Jubilare aus dem Melderegister. Davon 
umfasst sind zum Beispiel der Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, 
die Anschrift sowie das Datum und die Art 
des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der 
Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung 
von Daten an Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Ab-
satz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft 
erteilen über den Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die 
Herausgabe von Adressbüchern (Adres-
senverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf.
Wer von diesen Widerspruchsrechten Ge-
brauch machen will, wird gebeten, dies 
der Stadtverwaltung Bruchsal, Bürgerbüro 
(Meldebe hörde), Rathaus am Otto-Oppen-
heimer-Platz, Otto-Oppenheimer-Platz 5, 
schriftlich mitzuteilen.
Der Widerspruch kann auch bei allen Ver-
waltungsstellen und der Info-Zentrale im 
Rathaus am Marktplatz, Kaiserstraße 66 
abgegeben werden.
Ein erneuter Antrag ist nicht erforderlich, 
wenn bereits von den Widerspruchsrech-
ten Gebrauch gemacht wurde.

Bruchsal, 30.09.2022
Bürgeramt
Abt. I Bürgerservice und Wahlen
Meldebehörde

Buchen Sie Ihren Termin im Bürgerbüro,  

in den Verwaltungsstelle oder in der Ausländerbehörde  

online unter www.bruchsal.de/buergerbuero.de
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Impressionen vom Bruchsaler Herbstfest

Fotos: StaMa
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In seiner Sitzung am 4. Oktober beschäf-
tigte sich der Gemeinderat mit dem Maß-
nahmenkatalog zur Energieeinsparung. 
Für Deutschland gilt seit dem 1. Septem-
ber die beschlossene Energieeinspar-
verordnung. In Bruchsal trafen sich be-
reits seit März 2022 Vertreter/-innen des 
Verwaltungsstabes der Stadtverwaltung 
(künftig: Stab für außergewöhnliche Er-
eignisse – SAE), der Stadtwerke Bruchsal 
und der Bruchsaler Wohnungsbaugesell-
schaft mehrfach. Folgende Maßnahmen 
wurden vorgeschlagen: Reduktion der 
Straßenbeleuchtung (Halbnachtsschal-
tung, Umrüstung der Straßenleuchte von 
Natriumdampf auf LED), Reduzierung der 
Gebäudeheizung, Reduzierung der Warm-
wasserbereitung und der Weihnachtsbe-
leuchtung.
Von Seiten der Verwaltung wurde darauf 
hingewiesen, dass bei Durchführung der 
oben genannten Maßnahmen und Einhal-
ten der Energieeinsparungstipps (siehe 

Homepage der Stadt Bruchsal) ein Ein-
sparpotential von 15 Prozent besteht.
In ihrer Stellungnahme wies die FDP/
Bürgerliste Fraktion darauf hin, auf die 
Beleuchtung von Straßen und dunklen 
Winkeln in der Stadt aus Sicherheits-
gründen nicht zu verzichten. Außerdem 
muss nach Meinung der FDP-Fraktion 
jede einzelne Maßnahme genau auf de-
ren Effizienz hin geprüft werden. 
Die FDP-Fraktion spricht sich im Interes-
se unserer Kinder und Jugendlichen für 
eine Fortführung des Betriebes unserer 
Schwimmbäder aus. Es ist zu hinterfra-
gen, ob die Energiemenge zum Betrieb 
einer Sauna nicht besser für andere Be-
lange wie für die ausreichende Tempe-
rierung unserer Bäder verwendet wird, 
damit Kinder und Jugendliche aus unse-
ren Schulen schwimmen lernen. 
Hinsichtlich der Weihnachtsbeleuchtung 
darf auf diese nicht völlig verzichtet 
werden. Einsparen darf nicht zum emo-

tionalen Erfrieren unserer Bürger/-innen 
beitragen!
Am 29. September fand in Stutensee die 
Klimawerkstatt des Landkreises Karls-
ruhe statt. Dabei wurden die bisherigen 
Anstrengungen der Stadt Bruchsal (Fern-
wärme, Geothermie-Projekt, Stadtwerke 
Bruchsal) sehr gelobt. Wie bereits bei 
dem 1. Bruchsaler Energieforum am 17. 
September von Prof. Wacker vorgetragen, 
müssen in Bruchsal durch den Gemeinde-
rat Betriebe zur Biogas-Gewinnung mehr 
unterstützt werden. Zur Steigerung des 
Anteiles der Erneuerbaren Energie kann 
nur die Kombination aus Solarenergie 
(PV), Windkraft, Biomasse und in unserer 
Region die Nutzung der Geothermie zur 
Minderung der Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen wie Erdgas, Kohle und Öl 
beitragen. Wir sollten diese Maßnahmen 
zur Gewinnung von Freiheitsenergie auch 
auf kommunaler Ebene unterstützen!
Prof. Dr. Jürgen Wacker

FDP

Fraktionen

SPD

Die SPD-Fraktion begrüßt die Initiative 
der Stadt dort – wo möglich und sinnvoll 
– Energie in jedweder Form einzusparen. 
Die Preise für Energie steigen in nie ge-
ahnte Höhen und alle Bürger/-innen sind 
aufgerufen, dem Beispiel der Kommune 
zu folgen und mit Energie zuhause aber 
auch am Arbeitsplatz vernünftig umzuge-
hen. Dies gilt insbesondere für die Tempe-
raturen in den öffentlichen Gebäuden und 
Büros sowie die Außenbeleuchtung von 
Gebäuden. Die Straßenbeleuchtung kann 
an verschiedenen Stellen eingeschränkt 
werden, jedoch muss dies in Nebenstra-
ßen aus Unfallverhütungsgründen sehr 
ausgewogen passieren. Sporthallen und 
Schwimmbadschließungen sind für die 
SPD nur ein „ultima ratio“ – also wenn gar 
nichts anderes mehr geht.

Die Maßnahmen des dritten Schrittes der 
Lärmaktionsplanung befürworten wir als 
wirksamen Beitrag zur Gesundheitsprä-
vention. Auch die baulichen Geschwin-
digkeitsbremsen an einigen Orten in der 
Innenstadt sehen wir vor diesem Aspekt 
und stimmen zu. Insgesamt sollte der In-
nenstadtbereich jedoch von Individualver-
kehr befreit werden und den Posern wirk-
sam der Garaus gemacht werden.
Der Hochwasserschutz in Heidelsheim 
– auch durch die sehr aufwändige Erstel-
lung eines Rückhaltebeckens – ist ein Mei-
lenstein für diesen Ortsteil. Wir bedauern, 
dass die Maßnahme wegen der Verwei-
gerung eines einzigen Bewohners deut-
lich mehr Zeit und Finanzmittel erfordert. 
Die SPD begrüßt den Bau eines Cafés in 
Helmsheim und stimmt auch mehreren 

Bebauungsplänen in Büchenau zu.
Wir stimmen auch dem Erheben von Ge-
bühren für Parkausweise zu. Bruchsal ist 
hier im unteren Mittelfeld und der Park-
raum ist äußerst knapp und wertvoll.
Der zunehmende Bedarf an U3- und Ü3-
Betreuungsplätzen in Untergrombach 
macht es uns leicht, der Weiternutzung 
der Arche Noah zuzustimmen, weisen 
aber auch auf die Raumproblematik an 
der Joß-Fritz-Schule hin. Dem Prüfungs-
auftrag der Grünen/Neue Köpfe, den Kin-
dergarten in Untergrombach in kommu-
naler Trägerschaft zu führen, stimmen wir 
sehr gerne zu, weil dies auch eine unserer 
langjährigen Forderungen ist.
Ihre SPD-Fraktion  
Martina Füg, Anja Krug, Alexandra Nohl,
Gerhard Schlegel und Fabian Verch

Sie möchten mehr über Bruchsal erfahren?  

Dann schauen Sie auf unsere Homepage www.bruchsal.de
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Stellenausschreibungen

 

Nimm Deine Zukunft in die Hand und komm zur Stadtverwaltung Bruchsal! Arbeite gemeinsam mit uns für alle Bruchsalerinnen 
und Bruchsaler und hilf mit, unsere Stadt noch lebenswerter zu machen. Wie unser Motto „Mehr als du erwartest“ schon sagt, bie-
ten wir eine Vielfalt an Studien- und Ausbildungsangeboten in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen. Egal ob Du gerne in 
der freien Natur arbeitest, Dich für Technik interessierst oder lieber mit Menschen arbeitest, jedes Mal bist Du bei uns richtig. 
Ganz wichtig für uns sind nicht nur die individuelle Förderung des Einzelnen, sondern auch die Stärkung des Teamgeistes in Form 
von mehrmals jährlich stattfindenden Aktivitäten.  

Weitere Details zu den verschiedenen Ausbildungsberufen und dem Bewerbungsverfahren findest Du im Internet unter 
www.Bruchsal.de/Ausbildung.  
 

Du bist noch unsicher? Kein Problem! Wir bieten auch Praktikumsplätze in allen Bereichen an. 
 

Warum solltest Du zur Stadtverwaltung Bruchsal kommen? 
 Wir sind ein attraktiver und sicherer Arbeitgeber mit vielfältigen Angeboten, wie z. B. regelmäßige Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten, praxisbezogener Unterricht und Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung. 
 Wir bieten eine abwechslungsreiche Einführungswoche mit einem spannenden Tagesausflug und vielen gemeinsamen Aktivi-

täten. 
 Es gibt verschiedene Projekte, in welchen Du Dich mit deinen Stärken einbringen kannst. 
 Durch unsere Ausbildungsbeauftragten in allen Ämtern und den Ausbilderinnen und Ausbildern hast du jederzeit einen An-

sprechpartner und erhältst eine qualifizierte Ausbildung. 
 Du bekommst Urlaub entsprechend dem TVAöD und zusätzlich 5 Tage zur Vorbereitung auf Deine Ausbildungsabschlussprü-

fung. 
 Neben Deiner Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD erhältst Du einen jährlichen Lernmittelzuschuss, vermögenswirksame 

Leistungen, eine Jahressonderzahlung und bei erfolgreich abgeschlossener Ausbildung eine Abschlussprämie. 
 Solltest Du öffentliche Verkehrsmittel nutzen, gewähren wir einen Zuschuss. 
 

Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne an unsere Ausbildungsleiterin Vanessa Mail unter Tel. 07251/79-231 oder  
E-Mail: ausbildung@bruchsal.de wenden. 
 

Unser Ausbildungs- und Studienangebot (m/w/d) für das Ausbildungsjahr 2023: 

 Bachelor of Arts - Public Management 

 Verwaltungsfachangestellte/r 

 Fachangestellte/r für Medien– und Informationsdienste 

 Fachinformatiker/-in Systemintegration 

 

 Fachkraft für Abwassertechnik 

 Straßenbauer/-in 

 Forstwirt/-in 

 Gärtner/-in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung Umlegung „Gärtenwiesen West“
Der Umlegungsplan, bestehend aus Umlegungskarte und Umle-
gungsverzeichnis, der durch Beschluss des Umlegungsausschusses 
vom 12.07.2022 aufgestellt wurde, ist am 20.09.2022 unanfechtbar 
geworden.
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs (BauGB) in der aktuellen Fassung der bisherige Rechts-
zustand durch den im Umlegungsplan vorgesehenen neuen Rechts-
stand ersetzt. Diese Bekanntmachung schließt die Einweisung der 
neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Bekanntmachung kann binnen sechs Wochen seit der 
Bekanntgabe Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Stadt 
Bruchsal, Amt für Liegenschaften und Geoinformation, Abteilung 
Liegenschaften und Bodenordnung-, Rathaus Luisenstraße, Luisen-
straße 13, 76646 Bruchsal, eingereicht werden (§ 217 BauGB). Über 
den Antrag entscheidet das Landgericht Karlsruhe, Kammer für Bau-
landsachen, in Karlsruhe.
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich 
richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit die Bekanntmachung der 
Unanfechtbarkeit angefochten wird, und einen bestimmten Antrag 
enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel 
angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen.
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat gemäß § 224 BauGB 
keine aufschiebende Wirkung. Um sie herzustellen, bedürfte es eines 
Antrags gemäß § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden kann, dass aber für 
die weiteren prozessualen Erklärungen in der Hauptsache der An-
tragsteller sich eines vertretungsberechtigten Rechtsanwalts bedie-
nen muss (§ 222 Abs. 3 Satz 2 BauGB).
Bruchsal, 06.10.2022

Gez. 
Andreas Glaser
Bürgermeister und Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtbusverkehr Bruchsal 
GmbH für das Geschäftsjahr 2021
1. Der Jahresabschluss der Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH 
zum 31.12.2021 wurde von der Gesellschafterversammlung am 
02.08.2022 wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme 883.544,27 EUR
davon entfallen auf die Aktivseite:
- das Anlagevermögen 577.447,70 EUR
- das Umlaufvermögen 306.096,57 EUR
davon entfallen auf die Passivseite:
- das Eigenkapital 25.564,59 EUR
- die Rückstellungen 83.334,15 EUR
- die Verbindlichkeiten 774.645,53 EUR

1.2. Jahresergebnis
Summe der Erträge 1.596.353,85 EUR
Summe der Aufwendungen 1.736.983,16 EUR

1.3. Erträge aus Verlustübernahme
Verlustübernahme durch Gesellschafter 140.629,31EUR

2. Verwendung des Ergebnisses
Jahresergebnis 0,00 EUR

3. Ergebnis der Prüfung
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Abschlussprü-
fer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
4. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet
Der Jahresabschluss 2021 der Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH 
mit Lagebericht wird gemäß § 105 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg an 7 Tagen, vom 17.10.2022 bis einschließlich 
zum 23.10.2022, bei der Stadtverwaltung Bruchsal (Rathaus am 

Marktplatz, Zimmer 2.14) während der üblichen Sprechzeiten öffent-
lich ausgelegt. Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin per E-Mail 
(finanzverwaltung@bruchsal.de) oder per Telefon (07251/79-645).
Bruchsal, 07.10.2022

Gez.
Andreas Glaser
Bürgermeister

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses der Bruchsaler Tourismus, 
Marketing und Veranstaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2021
1. Der Jahresabschluss der Bruchsaler Tourismus, Marketing und 
Veranstaltungs GmbH zum 31.12.2021 wurde von der Gesellschaf-
terversammlung am 12.08.2022 wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme 6.450.098,05 EUR
davon entfallen auf die Aktivseite:
- das Anlagevermögen 6.207.350,78 EUR
- das Umlaufvermögen 241.849,27 EUR
- die Rechnungsabgrenzungsposten 898,00 EUR
davon entfallen auf die Passivseite:
- das Eigenkapital 5.546.716,47 EUR
- die Rückstellungen 41.000,00 EUR
- die Verbindlichkeiten 862.281,58 EUR
- die Rechnungsabgrenzungsposten 100,00 EUR

1.2. Jahresergebnis
Summe der Erträge 1.729.611,25 EUR
Summe der Aufwendungen 2.423.760,67 EUR

2. Verwendung des Ergebnisses
Vortrag auf neue Rechnung -1.005.598,86 EUR

3. Ergebnis der Prüfung
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Abschlussprü-
fer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
4. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet
Der Jahresabschluss 2021 der Bruchsaler Tourismus, Marketing 
und Veranstaltungs GmbH mit Lagebericht wird gemäß § 105 Abs. 
1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg an 7 Tagen, vom 
17.10.2022 bis einschließlich zum 23.10.2022, bei der Stadtverwal-
tung Bruchsal (Rathaus am Marktplatz, Zimmer 2.14) während der 
üblichen Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. Bitte vereinbaren Sie vor-
ab einen Termin per E-Mail (finanzverwaltung@bruchsal.de) oder per 
Telefon (07251/79-645).
Bruchsal, 07.10.2022

Gez.
Andreas Glaser
Bürgermeister

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses der Energie- und Wasserver-
sorgung Bruchsal GmbH für das Geschäftsjahr 2021
1. Der Jahresabschluss der Energie- und Wasserversorgung Bruch-
sal GmbH zum 31.12.2021 wurde von der Gesellschafterversamm-
lung am 27.07.2022 wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme 80.722.170,39 EUR
davon entfallen auf die Aktivseite:
- das Anlagevermögen 64.267.816,84 EUR
- das Umlaufvermögen 16.397.131,95 EUR
- die Rechnungsabgrenzungsposten 57.221,60 EUR
davon entfallen auf die Passivseite:
- das Eigenkapital 23.001.566,58 EUR
- die Baukostenzuschüsse 14.599.055,39 EUR
- die Rückstellungen 1.164.055,17 EUR
- die Verbindlichkeiten 41.957.493,25 EUR

1.2. Jahresergebnis
Summe der Erträge 71.694.982,88 EUR
Summe der Aufwendungen 68.043.614,30 EUR
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1.3. Ergebnisabführungsvertrag
Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags 
abzuführender Gewinn

3.651.368,58 EUR

2. Verwendung des Ergebnisses
Jahresergebnis 0,00 EUR

3. Ergebnis der Prüfung
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Abschlussprü-
fer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
4. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet
Der Jahresabschluss 2021 der Energie- und Wasserversorgung 
Bruchsal GmbH mit Lagebericht wird gemäß § 105 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg an 7 Tagen, vom 17.10.2022 
bis einschließlich 23.10.2022, bei der Stadtverwaltung Bruchsal  
(Rathaus am Marktplatz, Zimmer 2.14) während der üblichen 
Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. Bitte vereinbaren Sie vorab einen 
Termin per E-Mail (finanzverwaltung@bruchsal.de) oder per Telefon 
(07251/79-645).
Bruchsal, 07.10.2022

Gez.
Andreas Glaser
Bürgermeister

Bekanntmachung
Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Bruchsal 
GmbH für das Geschäftsjahr 2021
1. Der Jahresabschluss der Stadtwerke Bruchsal GmbH zum 
31.12.2021 wurde von der Gesellschafterversammlung am 
02.08.2022 wie folgt festgestellt:
1.1 Bilanzsumme 23.415.095,23 EUR
davon entfallen auf die Aktivseite:
- das Anlagevermögen 16.260.736,74 EUR
- das Umlaufvermögen 7.129.080,02 EUR
- die Rechnungsabgrenzungsposten 25.278,47 EUR
davon entfallen auf die Passivseite:
- das Eigenkapital 11.624.465,94 EUR
- Baukostenzuschüsse 71.423,00 EUR
- die Rückstellungen 697.845,12 EUR
- die Verbindlichkeiten 10.642.703,41 EUR
- die Rechnungsabgrenzungsposten 378.657,76 EUR

1.2. Jahresergebnis
Summe der Erträge 8.632.269,87 EUR
Summe der Aufwendungen 8.074.877,87 EUR

2. Verwendung des Ergebnisses
Vortrag auf neue Rechnung 557.392,00 EUR

3. Ergebnis der Prüfung
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Abschlussprü-
fer hat den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
4. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet
Der Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Bruchsal GmbH mit La-
gebericht wird gemäß § 105 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg an 7 Tagen, vom 17.10.2022 bis einschließlich 
zum 23.10.2022, bei der Stadtverwaltung Bruchsal (Rathaus am 
Marktplatz, Zimmer 2.14) während der üblichen Sprechzeiten öffent-
lich ausgelegt. Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin per E-Mail  
(finanzverwaltung@bruchsal.de) oder per Telefon (07251/79-645).
Bruchsal, 07.10.2022

Gez.
Andreas Glaser
Bürgermeister

Bekanntmachung
Beschluss des Lärmaktionsplans der 3. Runde der Stadt Bruchsal
Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat auf der Grundlage der Richt-
linie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm (EU-Umgebungsrichtlinie) in Verbindung mit den §§ 47a – 47f 
des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) die 

Fortschreibung des Lärmaktionsplanes Bruchsal vom Dezember 
2017 beschlossen.
Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans basiert auf der aktuellen 
Lärmkartierung des Landes Baden-Württemberg für die Hauptver-
kehrsstraßen der 3. Runde (Autobahnen, Bundes- und Landesstra-
ßen mit mehr als 8.200 Kfz pro Tag). Entsprechend der Empfehlung 
des aktuellen „Kooperationserlasses – Lärmaktionsplanung“ vom 
29.10.2018, wurden zusätzlich zu den vom Land ausschließlich kar-
tierten Autobahnen, Bundes- und Landestraßen weitere Kreisstraßen 
und kommunale Hauptstraßen mit Belastungen deutlich unter 8.200 
Kfz pro Tag berücksichtigt.
Der Entwurf des Lärmaktionsplans lag gemäß Offenlagebeschluss 
vom 06.10.2021 in der Zeit vom 03.12.2021 bis einschließlich 
14.01.2022 öffentlich aus. Die Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange erfolgte ebenfalls zwischen dem 03.12.2021 
und einschließlich dem 14.01.2022.
Die Ergebnisse der Abwägung wurden in den Lärmaktionsplan für die 
Beschlussfassung im Gemeinderat aufgenommen und dargestellt.
Der Lärmaktionsplan wurde am 04.10.2022 vom Gemeinderat be-
schlossen.
Der Endbericht des Lärmaktionsplans kann

vom 14. Oktober bis zum 11. November 2022
im Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz 5, Raum B024, 76646 Bruch-
sal, während der allgemeinen Öffnungszeiten sowie auf der Home-
page der Stadt Bruchsal unter:
https://www.bruchsal.de/laermaktionsplan
eingesehen werden.
Der Lärmaktionsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. Lär-
maktionspläne sind nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bei 
bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten je-
doch alle fünf Jahre zu überarbeiten.
Bruchsal, den 05.10.2022

gez. Cornelia Petzold Schick
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Theodor-Storm-Straße 17“,

Gemarkung Büchenau
Örtliche Bauvorschriften für den räumlichen Geltungsbereich des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Theodor-Storm-Straße 17“,
Gemarkung Büchenau
- Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 04.10.2022
1.  den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Theodor-Storm-Straße 

17“, Gemarkung Büchenau gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
und § 4 Gemeindeordnung (GemO) und

2.  die örtlichen Bauvorschriften für den räumlichen Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Theodor-Storm-Straße 
17“, Gemarkung Büchenau gemäß § 74 Landesbauordnung (LBO) 
und § 4 Gemeindeordnung (GemO)

jeweils als Satzung beschlossen.
Mit dieser Bekanntmachung treten der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan und die örtlichen Bauvorschriften in Kraft.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Begründung und die 
örtlichen Bauvorschriften können beim Bürgermeisteramt der Stadt 
Bruchsal im Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz, Otto-Oppenhei-
mer-Platz 5, Erdgeschoss, Zimmer B 026, während der Dienststun-
den von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt.
Der in Kraft getretene vorhabenbezogene Bebauungsplan samt ört-
licher Bauvorschriften ist mit der Begründung zudem auf der Home-
page der Stadt Bruchsal abrufbar.
Ziel und Zweck der Planung ist die Errichtung eines zweiten Gebäu-
des mit 6 Wohnungen auf dem Grundstück Theodor-Storm-Straße 
17. Optional sind ein oder zwei der Wohnungen für TigeR-Gruppen 
nutzbar, da in Büchenau ein Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung 
für unter 3-Jährige in Form einer TigeR-Gruppe besteht.
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes ist wie folgt umgrenzt:
- im Norden durch die Theodor-Storm-Straße
-  im Osten durch den Fuß- und Radweg von der Behringstraße zur 

Theodor-Storm-Straße
- im Süden durch die Grundstücke Behringstraße 19 und 21
-  im Westen durch das Grundstück Theodor-Storm-Straße 15 sowie 

Hubertusstraße 45 und 47
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Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist der 
Plandarstellung zu entnehmen:

 
Räumlicher Geltungsbereich (ohne Maßstab)

Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass
1.  eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges

4.  eine nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich oder elektronisch gegenüber 
der Stadt Bruchsal unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg wird dar-
auf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies 
gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrig-

keit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-
genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 
3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches hingewiesen. 
Dies betrifft die Entschädigungen von durch Festsetzungen des Be-
bauungsplanes oder durch seine Durchführung eintretenden Vermö-
gensnachteilen gemäß §§ 39-42 BauGB sowie die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung.
Bruchsal, den 05.10.2022

gez. Cornelia Petzold-Schick
Oberbürgermeisterin

Bekanntmachung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wohn- und Geschäftshaus – 

Au in den Buchen 101“, Gemarkung Büchenau
Örtliche Bauvorschriften für den räumlichen Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohn- und Geschäftshaus 

– Au in den Buchen 101“,
Gemarkung Büchenau

Hier: Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses
Der Gemeinderat der Stadt Bruchsal hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 04.10.2022 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohn- und Geschäftshaus – 
Au in den Buchen 101“, Gemarkung Büchenau gemäß § 2 BauGB 
und die Aufstellung der örtlichen Bauvorschriften für den räumlichen 

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß 
§ 74 LBO beschlossen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird 
als vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innentwicklung gemäß 
§ 13a BauGB aufgestellt.
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Ziel und Zweck der Planung ist der Bau eines Wohn- und Geschäfts-
hauses mit etwa 11 Wohneinheiten und bis zu drei Gewerbeeinhei-
ten.
Das Plangebiet hat eine Fläche von ca. 1727 m² und wird begrenzt:
-  im Norden durch die Straße „Au in den Buchen“, und das Grundstück 

Au in den Buchen 99 (Flst.-Nr. 543/1)
- im Osten durch das Grundstück Au in den Buchen 97 (Flst.-Nr. 542)
- im Süden durch das Flst.-Nr. 543/2
-  im Westen durch die Kreisstraße 3501 und das städtische Grund-

stück Flst.-Nr. 3714/1
Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist der 
Plandarstellung zu entnehmen:
Abb.: Räumlicher Geltungsbereich (ohne Maßstab)

Bruchsal, den 05.10.2022

gez. Cornelia Petzold-Schick
Oberbürgermeisterin

Ortschaftsrat BüchenauOrtschaftsrat Büchenau

Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Büchenau findet am Mon-
tag, 17. Oktober 2022 um 19:00 Uhr im Pfarrzentrum Büchenau statt.
Tagesordnung
1 Geschäftsordnung Ortschaftsrat Büchenau 259 / 2022
2 Bekanntgaben
3 Anfragen und Anträge aus dem Ortschaftsrat
4 Bürgerfragestunde
5 Kenntnisnahme des Ortschaftsrates vom 

Protokoll der Sitzung am 19.09.2022

Die Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten finden Sie unter:
https://bruchsal.ris-portal.de/
Bruchsal, 07.10.2022

Marika Kramer
Ortsvorsteherin

Ortschaftsrat HeidelsheimOrtschaftsrat Heidelsheim

Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Heidelsheim findet am 
Dienstag, 18. Oktober 2022 um 19:00 Uhr im Rathaussaal Heidels-
heim statt.
Tagesordnung
1.  Bekanntgabe der in der Ortschaftsratssitzung am 27.09.2022 im 

nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse



|   13AMTSBLATT BRUCHSAL · 13. Oktober 2022 · Nr. 41

2.  Anfragen und Anregungen der Bürger zu Punkten der Tagesord-
nung und zu sonstigen Themen von allgemeinem Interesse

3.  Geschäftsordnung Ortschaftsrat Heidelsheim 
260 / 2022

4.  Hochwasserschutz am Saalbach in Heidelsheim 
-Vorstellung der Planung für die Brücke Zehntgasse 
244 / 2022

5.  Starkregenrisikomanagement Heidelsheim und Helmsheim 
- Präsentation der Ergebnisse 
215 / 2022

6. Anfragen und Anträge aus dem Ortschaftsrat
7. Bekanntgaben

In Vertretung
Martina Füg
Stellv. Ortsvorsteherin

Ortschaftsrat HelmsheimOrtschaftsrat Helmsheim

Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Helmsheim findet am 
Mittwoch, 19. Oktober 2022 um 19 Uhr im katholischen Pfarrhaus 
Helmsheim statt.
Tagesordnung
1 Bürgerfragen zu Tagesordnungspunkt 2
2 Starkregenrisikomanagement Heidels-

heim und Helmsheim
- Präsentation der Ergebnisse

265 / 2022

3 Geschäftsordnung Ortschaftsrat Helms-
heim

251 / 2022

4 Bekanntgaben
5 Anfragen und Anträge aus dem Ort-

schaftsrat
6 Bürgeranliegen

Die Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten finden Sie unter:
https://bruchsal.ris-portal.de/
Bruchsal,10.10.2022

Tatjana Grath
Ortsvorsteherin

Ortschaftsrat ObergrombachOrtschaftsrat Obergrombach

Bekanntmachung
Die Sitzung des Ortschaftsrates Obergrombach am 19. Oktober ent-
fällt.

Ortschaftsrat UntergrombachOrtschaftsrat Untergrombach

Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Untergrombach findet am 
Mittwoch, 19. Oktober 2022 um 19:00 Uhr im Bürgersaal der Verwal-
tungsstelle Untergrombach statt.
Tagesordnung
1 Bürgerfragestunde
2 Geschäftsordnung Ortschaftsrat Unter-

grombach
261 / 2022

3 Informationen zu den Untergrombacher 
Friedhöfen

4 Informationen und Bekanntgaben
5 Anfragen und Anträge aus dem Ort-

schaftsrat
6 Kenntnisnahme des Ortschaftsrates vom 

Protokoll der Sitzung am 21.09.2022

Die Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten finden Sie unter:
https://bruchsal.ris-portal.de/
Bruchsal, 10.10.2022

Barbara Lauber,  
Ortsvorsteherin

Baustellen in Bruchsal

Saalbachbrücke wird erneuert
Die Erneuerung der Saalbachbrücke in der Judengasse und Alten-
bergstraße in Heidelsheim nähert sich nach elf Monaten ihrem Ab-
schluss. Für den Bau der Verkehrsflächen beiderseits der Brücke 
muss die Umleitung über die Hofferichstraße ab dem 13. Oktober 
gesperrt werden. In der Judengasse wird die Zufahrt zur Mühle 
Wachter weiterhin möglich sein.
Die Sperrung betrifft nur den Kfz-Verkehr. Zu Fuß Gehende können 
die Brücke weiterhin queren. Die neue Brücke kann voraussichtlich 
im Dezember für den Verkehr freigegeben werden.

Obere Mühlstraße wird gesperrt
Im Rahmen der Baumaßnahme wird in der Oberen Mühlstraße vor 
Hausnummer 14 in Untergrombach die Fahrbahn vom 13. bis 15. Ok-
tober tagsüber von 7 bis etwa 17 Uhr voll gesperrt werden. Die Bau-
maßnahme soll etwa zwei bis drei Tage andauern. Zu Fuß Gehende 
können die Stelle passieren.

Sperrung der B 35 beendet
Nach Abschluss der Bauarbeiten zwischen Gondelsheim Süd und 
dem Karlsruher Dreieck (Knoten B 35 / B 293 in Bretten Diedels-
heim) ist die B 35 ab dem frühen Montagmorgen wieder befahrbar. 
Im Zuge der achtwöchigen Bauarbeiten wurden auf einer Länge von 
1,7 Kilometern die Fahrbahndecke sowie die Schutzplanken der B 35 
erneuert.
Die Baustelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe hatte in den Orts-
durchfahrten Heidelsheim und Untergrombach zuletzt zu einem er-
höhten Verkehrsaufkommen geführt.

Aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung
TOP 2 Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung aufgrund der ak-
tuellen Versorgungslage
Der Gemeinderat nimmt den aktuellen Sachstand zur Kenntnis.
Folgender Maßnahmenkatalog zur Reduzierung des Energiever-
brauchs ist vorgesehen:
- Straßenbeleuchtung: Bereits seit 2006 wird die Straßenbeleuch-
tung im ganzen Stadtgebiet zwischen 21 und 6 Uhr mittels Halb-
nachtschaltung auf 50 Prozent der vollen Leuchtstärke reduziert. Die 
Halbnachtschaltung wird nun durchgängig die ganze Nacht geschal-
tet und die Leuchtstärke dauerhaft auf 50 Prozent reduziert. Darü-
ber hinaus erfolgt weiterhin sukzessive die Umrüstung der Beleuch-
tungsmittel von Natriumdampf auf LED. Zwischenzeitlich sind zirka 
17 Prozent aller Straßenleuchten auf LED umgerüstet (zirka 1.500 
Stück).
- Gebäudebeheizung: In allen öffentlichen Gebäuden werden Ge-
meinschaftsflächen wie Flure und Besprechungsräume/-säle nicht 
beheizt. Arbeitsräume werden auf maximal 19°C beheizt. Eine über-
arbeitete Homeofficeregelung schafft weiteres Einsparpotential 
durch unbeheizte Arbeitsräume. Turnhallen werden auf maximal 
19°C beheizt. Wohnräume werden auf maximal 20°C beheizt.
- Warmwasserbereitung: Die Warmwasserversorgung in Toilettenan-
lagen wird soweit möglich abgeschaltet. Duschanlagen bleiben von 
diesen Abschaltungen zunächst unberührt.
- Gebäudebeleuchtung: Auf die Anstrahlung von Gebäuden wird nach 
Möglichkeit verzichtet, sofern dies aus Sicherheitsgründen nicht 
zwingend erforderlich ist.
- Energiespartipps: Auf der Website der Stadtverwaltung wurden in 
Absprache und Abstimmung mit den Stadtwerken umfangreiche 
Energiespartipps eingestellt. Diese wurden und werden auch im 
Amtsblatt abgedruckt.
- Weihnachtsbeleuchtung: Um die weihnachtliche Stimmung für 
Bürger/-innen sowie den Handel aufrecht zu erhalten, wird bei der 
Weihnachtsbeleuchtung ein gemischtes Konzept umgesetzt. Die 
Einschaltzeiten werden an die Öffnungszeiten des Weihnachts-/ 
Wintermarktes angepasst und die Beleuchtung, soweit möglich, 
durch energieeffiziente Leuchtmittel ersetzt. In Absprache mit dem 
Handel und der Wirtschaftsförderung wird zudem auf einzelne Ele-
mente verzichtet.
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- Energiesparpakt: Gemeinsames Konzept zur Senkung des Ener-
gieverbrauchs unter Beteiligung der Städte Karlsruhe, Baden-Baden, 
Rastatt, Rheinstetten, Bruchsal, Bretten und Ettlingen.

TOP 3 Bestellung neu gewählter Funktionsträger der Freiwilligen 
Feuerwehr Bruchsal, Abteilung Büchenau
Der Gemeinderat stimmt folgenden Ernennungen zu: Jochen Weih 
zum Abteilungskommandanten, Holger Bauer zum 1. stellvertreten-
den Abteilungskommandanten und Markus Abele zum 2. stellvertre-
tenden Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bruch-
sal, Abteilung Büchenau.

TOP 4 Lärmaktionsplanung Bruchsal,  
3. Runde - Abschluss der aktuellen Planung
Dem Endbericht „Stadt Bruchsal – Lärmaktionsplanung 3. Runde“ 
im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie der Europäischen Union 
stimmt der Gemeinderat zu. Die Ergebnisse der Anhörung der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Öffent-
lichkeit werden entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung 
abgewogen. Außerdem wird den „kurzfristigen Maßnahmen“ zur 
Minderung des Lärms entlang von Straßen zugestimmt. Die Verwal-
tung wird beauftragt, für diese Maßnahmen die erforderlichen Ge-
nehmigungen einzuholen. Ebenso beschließt der Gemeinderat auch 
die „mittelfristigen Maßnahmen“ und beauftragt die Verwaltung mit 
der Vorbereitung. Vor der Umsetzung ist der entsprechende Be-
schluss durch den Gemeinderat einzuholen. Dazu sind jeweils beide 
Varianten (Fahrbahnsanierung mit lärmmindernden Asphalten oder 
konventionelle Fahrbahnsanierung) mit jeweiliger Kostenschätzung 
darzustellen.
Die Maßnahmen zur Eindämmung von Lärm dienen dem vorbeugen-
den Gesundheitsschutz
und sind daher als nachhaltig zu bezeichnen.

TOP 5 Hochwasserschutz am Saalbach
- Hochwasserrückhaltebecken Helmsheim
- Lokale Hochwasserschutzmaßnahmen in Heidelsheim
Sachstandsbericht und Vorstellung der weiteren Vorgehensweise
Nach Vorberatung im Ausschuss für Umwelt und Technik nimmt der 
Gemeinderat den Sachstand zu den Hochwasserschutzmaßnahmen 
und den Planungsstand zur Kenntnis. Des Weiteren stimmt er zu, 
dass die erforderlichen Planfeststellungsverfahren beim Landrat-
samt Karlsruhe eingeleitet werden.
Mit der Realisierung des Hochwasserrückhaltebeckens HRB Helms-
heim einschließlich der Umsetzung der lokalen Hochwasserschutz-
maßnahmen im Siedlungsraum ist ein Schutz für 100-jährliche 
Hochwasserereignisse (HQ100) aus dem Saalbach für Heidelsheim 
sichergestellt. Nach momentanen Kenntnisstand werden für die 
Planung und Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen in den 
nächsten sieben bis zehn Jahren Haushaltsmittel in Höhe von über 
18 Millionen Euro benötigt.

TOP 6 Bauliche Geschwindigkeitsbremsen
Die dargestellten Möglichkeiten zum Einsatz baulicher Geschwin-
digkeitsbremsen in Straßen wurden vom Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen. Nun wird die Verwaltung beauftragt, zukünftig bei Stra-
ßenneubau, -umbau oder -sanierung zum Schutz der Bevölkerung 
vor Verkehrsunfällen und Lärm durch Raser vermehrt Maßnahmen 
zur Geschwindigkeitsreduktion im konkretem Fall zu prüfen und bei 
Eignung auch umzusetzen. 
Der Realisierung der folgenden Pilotprojekte stimmt der Gemeinde-
rat zu. Die Plateau-Aufpflasterungen werden zunächst für ein Jahr 
als Provisorium ausgeführt, danach wird im Gemeinderat über die 
weitere Vorgehensweise entschieden:
- In der Prinz-Wilhelm-Straße wird eine geteilte Plateau-Aufpflaste-
rung als Geschwindigkeitsbremse eingerichtet. Die Umsetzung er-
folgt im Zuge der Umbaumaßnahme Bahnhofsareal
- In der Stadtgrabenstraße werden zwei geteilte Plateau-Aufpflaste-
rungen als Geschwindigkeitsbremse eingerichtet
- In der John-Bopp-Straße werden zwei Plateau-Aufpflasterungen als 
Geschwindigkeitsbremse eingerichtet;
Weitere Details im Artikel Seite 3.

TOP 7 Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvor-
schriften „Kurpfalzstr. 6 und Kantstr. 42“, Gemarkung Helmsheim 
- Beschluss über die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Einstimmig hat der Gemeinderat den in der Beschlussanlage darge-
legten Prüfungs- und Abwägungsvorschlägen zu den Äußerungen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und zu den Äußerungen der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange aus der Betei-
ligung zugestimmt. Zudem billigt der Gemeinderat den geänderten 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Kurpfalzstr. 6 
und Kantstr. 42“ mit örtlichen Bauvorschriften und dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan in der vorliegenden Fassung. Die erneute 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde vom Gemeinderat 
beschlossen. Die Dauer der erneuten Auslegung wird angemessen 
verkürzt auf zwei Wochen mit der Maßgabe, dass Stellungnahmen 
nur zu den geänderten beziehungsweise ergänzten Teilen abgege-
ben werden können.

TOP 8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvor-
schriften „Theodor-StormStraße 17“, Gemarkung Büchenau 
- Satzungsbeschluss
Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat die in der Be-
schlussanlage dargelegten Prüfungs- und Abwägungsvorschläge zu 
den Äußerungen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange aus der erneuten Beteiligung. Der Vorhabenplanung und 
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit textlichen Festsetzun-
gen, örtlichen Bauvorschriften und Begründung wird zugestimmt. 
Außerdem beschließt der Gemeinderat den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „TheodorStorm-Straße 17“ sowie die örtlichen Bau-
vorschriften für den räumlichen Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans jeweils als Satzung. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Theodor-Storm-Straße 17“ ersetzt nach seinem In-
krafttreten in Teilen den bisherigen Bebauungsplan „Spitzäcker hin-
ter der Kirch – Gründ am Kehrweg“.

TOP 9 Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvor-
schriften „Wohn- und Geschäftshaus-Au in den Buchen 101“, Ge-
markung Bruchsal Büchenau; Antrag auf Einleitung des Verfahrens 
und Aufstellungsbeschluss
Der Gemeinderat beschließt gemäß dem Antrag des Vorhaben-
trägers die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Wohn- und Geschäftshaus- Au in den Buchen 101“ und der örtlichen 
Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren auf Grundlage der aus-
gewählten Variante.

TOP 10 Weiternutzung des bestehenden Kindergartengebäudes 
„Arche Noah“
Aufgrund der anhaltenden Bedarfslage beschloss der Gemeinderat 
einstimmig den Erhalt und Weiterbetrieb des Kindergartens „Arche 
Noah“ in Untergrombach. Mit dem Weiterbetrieb des Kindergarten-
gebäudes „Arche Noah“ mit seinen zwei Gruppen fallen weiterhin 
Betriebskosten von rund 0,3 Millionen Euro pro Jahr, zuzüglich der 
Gebäudekosten von rund 80.000 Euro pro Jahr, an. Die Mittel werden 
im Haushalt 2023 und den Folgejahren entsprechend berücksichtigt.

TOP 11 Satzung der Stadt Bruchsal über die Erhebung von Gebüh-
ren für das Ausstellen von Parkausweisen für Bewohnerinnen und 
Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel 
(Bewohnerparkausweisgebührensatzung)
Der Gemeinderat beschließt die Satzung der Stadt Bruchsal über die 
Erhebung von Gebühren für das Ausstellen von Parkausweisen für 
Bewohner/-innen städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraum-
mangel (Bewohnerparkausweisgebührensatzung) zum 1. Januar 
2023.

TOP 12 Geplantes Wohnbaugebiet Gärtenwiesen-West in Büchenau
- Zustimmung zu einer weiteren Mehrzuteilung von Grundstücks-
flächen im Umlegungsverfahren
Der unvorhergesehenen Zuteilung eines weiteren Bauplatzes mit ei-
ner Fläche von 563 m² und dem daraus resultierenden Zuteilungs-
wert von 124.986 Euro im Umlegungsverfahren Gärtenwiesen West 
in Büchenau stimmt der Gemeinderat zu. Daraus ergeben sich fol-
gende neue Zahlen für die zugeteilten Bauplätze, die Zuteilungsflä-
chen, den an die Umlegungsstelle zu zahlenden Ausgleichsbetrag 
und für die Erschließungskosten: 
- Die Stadt Bruchsal erhält dadurch im Gesamten 18 Bauplätze mit 
einer Grundstücksgröße von insgesamt cirka 7.895 m².
- Durch die erweiterte Mehrzuteilung beläuft sich der von der Stadt 
an die Umlegungsstelle zu zahlende Ausgleichsbetrag auf cirka 1,5 
Millionen Euro.
- Die Erschließungskosten erhöhen sich, bei dem geschätzten An-
satz von zirka 125 Euro/m², auf zirka eine Million Euro.

TOP 13 Erneuerung der Netzersatzaggregate auf der Kläranlage
- Vorstellung der Maßnahme
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und Entwurfsplanung für die 
Erneuerung der Netzersatzaggregate wurden vom Gemeinderat zur 
Kenntnis genommen. Nach Vorberatung im Ausschuss für Umwelt 
und Technik stimmt er der Durchführung der Baumaßnahmen „Er-
neuerung der Netzersatzaggregate“ mit zwei Aggregaten mit je 500 
kVA zu. Die Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 450.000 Euro 
sind im Investitionsplan des Abwasserbetriebs vorgesehen.

TOP 14 Ausbau Willy-Brandt-Straße - Vorstellung der Planung
Mit 23 Ja- und sechs Nein-Stimmen stimmt der Gemeinderat der 
Planung zum Ausbau der Willy-Brandt-Straße (Verbindungsstraße 
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Deutsches Musikautomaten-MuseumDeutsches Musikautomaten-Museum

Musik wie von Geisterhand – geheimnisvollen Tönen auf der Spur
Sonntag, 16. Oktober, 14 Uhr mit Samantha McLean
Führung auch für Familien geeignet (Kinder ab sechs Jahren)
Gruseln im Deutschen Musik-
automaten-Museum: Musik wie 
von Geisterhand. Passend zur 
Grusel-Saison im Oktober er-
klingen im Museum geheimnis-
volle Töne. Aus den Orgeln und 
Klavieren scheint, wie von einer 
unsichtbaren Hand gelenkt, Mu-
sik zu erklingen. In mysteriöser 
und düsterer Atmosphäre ge-
taucht, lädt ein Rundgang durch 
das Museum große und kleine 
Besucher/-innen zum Staunen, 
Schauen und Gruseln ein.
Kosten Eintritt: (inkl. Schloss 
Bruchsal) 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Anmeldung nicht erforderlich, 
Teilnehmer/-innenzahl begrenzt.
Bitte beachten Sie die bei Ihrem Besuch aktuell geltenden Corona-
Regeln. 
Infos unter www.dmm-bruchsal.de oder 
www.landesmuseum/dmm, Telefon: (072 51) 742-652 
(Dienstag bis Freitag 9 bis 14 Uhr).
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Krimi-Komödie „Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville“ 
im Exil Theater
Die englische Region Dartmoor im 19. Jahrhundert: Auf der Fami-
lie Baskerville lastet ein dämonischer Fluch. Im 17. Jahrhundert 
hatte der betrunkene Sir Hugo Baskerville eine junge Frau zu Tode 
gehetzt, die ihm nicht zu Willen sein wollte. Nach der Tat wurde er 
von einem geheimnisvollen Hund im Moor angefallen und getötet. 
Seitdem treibt sich der Sage nach ein monströser, heulender Hund in 
den Mooren herum, die den Sitz der Familie umgeben. Nachdem Sir 
Charles Baskerville – ein Nachfahre Sir Hugos – vor seinem Landsitz 
tot aufgefunden wird, fürchtet der letzte lebende Abkömmling der 
Familie, Sir Henry Baskerville, auch um seine Sicherheit.
Sherlock Holmes und Dr. Watson sollen herausfinden, ob diese mys-
teriösen Todesfälle im Hause Baskerville wirklich auf den Fluch zu-
rückzuführen sind, oder ob doch ein Mörder sein Unwesen in Dart-
moor treibt …
Mit viel Wortwitz, Slapstick und hohem Unterhaltungswert wird die 
klassische Detektiv-Geschichte höchst unkonventionell – mit nur 
drei Darstellern in unzähligen fliegenden Rollenwechseln – erzählt. 
Neben der Handlung trumpft diese Bearbeitung mit zahlreichen 
Szenen „außerhalb“ des Stückes auf. Da geht es nämlich hoch her, 
wenn Paul, Felix und Tom ihre Fassung erzählen und sich dabei 
nicht immer ganz einig sind, was und vor allem wie gespielt werden 
soll.
Aufführungen: 28., 29., 30., 31. Oktober und 4., 5., 6. November je-
weils um 20:00 Uhr
VVK: Buchhandlung Carolin Wolf und Hirsch-Apotheke Bruchsal
Kartenreservierung und Infos: www.exiltheater.de

 
 Foto: Exil Theater | Thomas Maier

 
 Foto: Klaus Biber, Deutsches 
 Musikautomaten-Museum

Griechisches Theater Bruchsal spielt wieder
Vor vielen Jahren war der „Griechische Verein Bruchsal“ ein ebenso 
aktives und multikulturelles Häufchen. So genannte „Gastarbeiter“ 
der 2. und 3. Generation haben Bruchsals Kulturlandschaft berei-
chert – mit Konzerten, Theater … Damals.
Heute hat ein junger Regisseur aus dem Exil Theater diese Tradition 
wiederbelebt. Folgerichtig greift Leonardos Plakoutsis-Papavasiliou 
in seinem Bühnenwerk die Träume und Sehnsüchte der damaligen 
Gastarbeiter auf.
In der Komödie (mit viel Musik der 70er) „Die Träume, die wir hatten“ 
treffen sich Miltos und Aliki auf einer Straße in Deutschland. Miltos 
träumt in Richtung Aliki. Sie denkt nur an ihren großen Erfolg. Da-
mals, zu Hause! Die Diktatur hatte viele Künstler vertrieben. Darunter 
auch Aliki. Heute arbeitet sie in einem Café.
Premiere ist am 19.11. im Exil Theater Bruchsal.
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Trio TRÍMAR beim Jazzclub Bruchsal
15. Oktober, 20 Uhr

 
 Foto: TRÍMAR

Das preisgekrönte Trio, um die Musiker Michael Mischl, Alberto Díaz 
Castillo und Carlos Josué Remis Lorenzo steht für energiegeladenen 
und groovenden Latin Jazz. Schon vier Monate nach Gründung der 
Band gewann TRÍMAR im November 2020 den Future Sounds Wett-
bewerb im Rahmen der Leverkusener Jazztage.
Der Pianist Alberto Díaz Castillo, geboren und aufgewachsen in Ku-
bas kulturellem Zentrum Havanna, ist ein Meister seines Handwerks. 
Gekonnt vermischt er die kubanische Tradition mit der Moderne, 
Klassik, Jazz, Fusion und Afro in seinen Kompositionen. Díaz spielt 
unter anderem mit Kim Barthts „Cuban Jazz Unit“ und Orlando Valles 
(Maraca) Quartett.
Das tiefe Fundament der bewegten Musik legt der Bassist Carlos 
Josué Remis Lorenzo. Auch er stammt aus Kuba oder genauer Pinar 
del Rio. Schon in Kuba spielte er mit allen Stars der dortigen Musik-
szene und setzt dies nun in Europa fort. Auf der Liste seiner Kollabo-
rationen stehen Namen wie Orlando Valle und Mayito Rivera.
Einziger Deutscher im Bund ist der Karlsruher Schlagzeuger Micha-
el Mischl, was man jedoch nicht im Traum erahnen könnte, wenn 
man nur die Augen schlösse und den südamerikanischen Rhythmen 
lausche, die er seinem Instrument entlockt. Zu hören gibt es diesen 
feurig-heißen Sound auch in seiner eigenen Band, D ́Cuba Son, die er 
mit seiner Frau Claudia Sánchez Duquesne leitet. Mindestens eben-
so versiert ist er im Bereich Jazz, was er bei zahllosen Auftritten und 
internationalen Preisen mit dem Jan Prax Quartett immer wieder un-
ter Beweis stellte.
Eben diese Mischung aus dem traditionellen afro-kubanischen 
Sound Südamerikas, des Modern Jazz Nordamerikas und der euro-
päischen Klassik macht den Charme der Band aus. Die drei Klang-
künstler wollen ihre Zuhörer mitnehmen auf eine Reise um die Welt 
und ihnen die Vielfalt der Musik näherbringen. Da ist garantiert für 
jeden Musikgeschmack etwas dabei!
Piano: Alberto Díaz Castillo, Bass: Carlos Josué Remis Lorenzo, 
Drums: Michael Mischl
Adresse: Jazzclub Bruchsal, Am Alten Schloss 22, Bruchsal, 
Tickets: EUR 17,00 (Mitgliederermäßigung und Abendkassenzu-
schlag je € 2,-), 
Beginn: 20 Uhr – Einlass ca. 30 Minuten vor Konzertbeginn. Freie 
Sitzplatzwahl, keine Sitzplatzreservierung möglich!
Weitere Veranstaltungen:
28.10.  LOCAL HEROES :: Schmitt
3.11. Sönke Meinen – Fingerstyle-Gitarre
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11.11.  LOCAL HEROES :: The Frogs
18.11.  Gerdband
2.12. LOCAL HEROES :: Suburban Divas
9.12. Caro Trischler Trio
2.12. LOCAL HEROES :: Café Achteck

�1�Y�W�M�O�����Y�R�H���/�Y�R�W�X�W�G�L�Y�P�I

Kunstschule
Wer sich intensiv dem Medium der Zeichnung widmen möchte und 
nach dem eigenen, persönlichen Zeichenstil sucht, hat im Kunsthof 
der MuKs die Gelegenheit dazu.
Die Zeichnerin Julia Kleinbeck bietet für alle Interessierten einen In-
tensivkurs an. Sie gibt viele neue Impulse, um dreidimensionale Ein-
drücke in die zweidimensionale Zeichnung zu übersetzen. Die Wahr-
nehmung wird geschult, das Auge trainiert und die Hände tanzen mal 
in schnellen, mal in langsamen Linien über das Papier.
So wächst ein kleiner „Werkzeugkoffer“, vollgepackt mit Zeichen-
übungen, Tricks und Techniken. Egal ob mit oder ohne Vorkennt-
nisse, als Mappenvorbereitung oder einfach nur aus Freude am 
Zeichnen, der Intensivkurs ist geeignet für Jugendliche ab 12 Jahren 
und Erwachsene und findet vom 14. Oktober bis zum 11. November 
(nicht am 4. November), freitags von 15.45 bis 17.15 Uhr, im Maler-
saal im Kunsthof der MuKs Bruchsal, Moltkestr. 17a, statt.
Die Kursgebühr beträgt einmalig 49,- €. 
Informationen unter (072 51) 91 34-0. Anmeldung über die Home-
page der MuKs Bruchsal (www.muksbruchsal.de).

Musikschule
Die Musikschule informiert!
Grandioser Sound! - Saxophon an der MuKs
Saxophon lernen macht einfach 
Spaß und erfreut sich steigen-
der Beliebtheit bei Jugendlichen 
und Erwachsenen. Mit etwa acht 
Jahren kann ein Kind mit dem 
Saxophon-Unterricht beginnen, 
auf Kinderinstrumenten ist der 
Einstieg bereits ab 6 Jahren 
möglich. An der Musik- und 
Kunstschule (MuKs) Bruchsal 
wird sowohl das klassische wie 
auch das Jazz-Saxophon unter-
richtet. Das Saxophon gehört 
zum Kreis jener Instrumente, 
bei denen man den Ton zu je-
der Zeit beeinflussen kann. Das 
Saxophon kann laut gespielt 
werden, verfügt aber auch über 
leise Töne und über einen dynamischen und zugleich facettenrei-
chen Klang. Die Gestaltung des persönlichen Saxophonsounds ist 
auf jeden Fall eine spannende Sache. Nach einiger Zeit kann sich je-
der junge Sax-Spieler dann den Saxophon-Ensembles und Bands der 
MuKs anschließen. Jazz oder nie! Unterrichtsvereinbarung, Zahnlü-
cken- und Instrumenten-Beratung erfolgt durch die jeweiligen MuKs-
Dozenten.
Mit dem Probemonat gibt die MuKs kurz entschlossenen Neugie-
rigen, Anfängern, Wieder-Einsteigern, Kindern ab 6 Jahren und Er-
wachsenen die Chance, mit vier Probestunden nach individueller 
Vereinbarung ihr Lieblingsinstrument mit persönlicher Beratung und 
kompetentem Unterricht zunächst unverbindlich zu den regulären Ge-
bühren kennen zu lernen. In gewissem Umfang stehen sogar Leihin-
strumente zur Verfügung. Infos zur Anmeldung unter 072 51-913 40 
oder mail@muks-bruchsal.de.

�7�X�E�H�X�F�M�F�P�M�S�X�L�I�O

Eine gelungene Abschlussfeier
Der beliebte Sommerleseclub „Heiß-auf-Lesen“ fand seinen Ab-
schluss am 23.9. in der Stadtbibliothek Bruchsal, mit den Preisverlei-
hungen und vielen glücklich beschenkten Kindern, garniert mit einer 
Zaubervorstellung und etlichen bunten Luftballontieren von Clown 
Julchen und ihren Zaubermäuschen. Als Preisfee unterstützte uns  
in Vertretung der Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick 
Stadträtin Ruth Birkle. Das Thema in diesem Jahr war „Wie stelle ich 
mir meine Wunschbibliothek vor“. Dazu durften die Clubmitglieder  

 
 Foto: MuKs

zwischen acht und 14 Jahren -   
neben dem Lesen von ganz aktu-
ellen Kinder- und Jugendbü-
chern – basteln oder Podcasts 
aufnehmen. Im Vorfeld hatte uns 
die Klasse 5 von Frau Nordberg 
aus dem JKG etliche Schuhkar-
tons kreiert, in denen zu sehen 
war, wie sich die Kids eine tolle 
Bibliothek vorstellen. Die sehr 
kreativen Werke waren hier lan-
ge Zeit ausgestellt, vielen Dank 
an dieser Stelle an Frau Nordberg! Wir gewannen viele Anregungen …
Wir bedanken uns weiter herzlich bei folgenden Bruchsaler Einrich-
tungen, die uns Preise für die Kinder gespendet haben: Badische 
Landesbühne, Cineplex Bruchsal, die Buchhandlungen Braunbarth, 
Wolf und Majewski, zwei dm-Filialen, die Eisdielen Venezia und Gran 
Cafè. Danke auch an die Staatliche Fachstelle für das öffentliche Bi-
bliothekswesen im Regierungspräsidium Karlsruhe, die „Heiß-auf-Le-
sen“ vor 12 Jahren ins Leben gerufen hat, für die Preise und die gute 
Unterstützung. Ein großes Dankeschön geht an Herrn Brandt vom 
Biomarkt Füllhorn, der uns großzügig mit Knabbersachen und Süßig-
keiten für die Leseclubtreffen und auch fürs Abschlussfest bedacht 
hat. Unseren Vorlesepatinnen und -paten sind wir sehr dankbar für 
die Hilfe bei der Betreuung der Clubtreffen. – Wir freuen uns schon 
jetzt auf die Aktion im nächsten Sommer!

Städtisches MuseumStädtisches Museum

Restaurierung und Konservierung im Museum

 
Museumsleiterin Regina Bender  Foto: Städtisches Museum

Liebe Leserinnen und Leser,
am kommenden Sonntag findet der Europäische Tag der Restaurie-
rung statt, in dessen Rahmen Restauratorinnen und Restauratoren 
Einblick in ihre Arbeit geben. In diesem Beruf ist der Erhalt von Kunst- 
und Kulturgut zentral. Hierbei wird entweder an der Werksubstanz 
direkt gearbeitet oder im Rahmen der sogenannten präventiven 
Konservierung an den Umgebungsbedingungen, die für das jewei-
lige Objekt optimal eingestellt werden. Bei der Restaurierung eines 
Werkes geht es nicht um die reine Wiederherstellung eines ursprüng-
lichen Zustandes. Die Arbeiten sollen nach der Restaurierung nicht 
neu aussehen, denn die Geschichte der Objekte soll sichtbar bleiben. 
Dies erfordert neben handwerklichem Können auch ein Verständnis 
für das jeweilige Werk und seine Geschichte. Zu den Maßnahmen, 
die dem Erhalt dienen, gehört beispielsweise die Reinigung von Ober-
flächen, durch die schädliche und zersetzende Abläufe unterbunden 
werden können. Ebenso werden Werke restauriert, wenn sie durch 
Schäden ihr Wesen oder ihre Funktion verloren haben. So werden 
beispielsweise Schadstellen auf Gemälden ergänzt oder zerstörte 
Objekte wieder zusammengesetzt. Hier setzt sich die Restaurierung 
aber auch Grenzen, insofern Veränderungen an Kunst- und Kulturgut 
ebenfalls zur Geschichte des Objekts gezählt werden können und 
nicht zwangsläufig rückgängig gemacht werden. So ist es beispiels-
weise heute strittig, ob und wie man das sogenannte Craquelé, bei 
dem sich auf den Farbschichten von Gemälden Risse und Sprünge 
bilden, behandelt. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen 
und gilt vielen Restauratorinnen und Restauratoren als Bestandteil 
der Objektgeschichte.
Im Städtischen Museum sind wir vor allem mit der Konservierung 
beschäftigt und ziehen bei größeren Restaurierungen Expertinnen 
und Experten hinzu. Bei der Konservierung des Museumsbestands 

 
HAL-Bereich22 Foto: H. Elsässer
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ist es essentiell, Schäden an den Objekten durch suboptimale La-
gerung auszuschließen und so für den bestmöglichen Erhalt zu sor-
gen. Dabei arbeiten wir stets mit Handschuhen, womit wir einerseits 
die Objekte schützen, denn Schweiß und sonstige Bestandteile der 
Hautoberfläche können die Objektsubstanz schädigen. Andererseits 
schützen wir aber auch uns selbst, denn viele Exponate sind che-
misch behandelt und sollten daher nicht direkt berührt werden.
Das Heimatmuseum Heidelsheim ist diesen Sonntag von 12:00 bis 
18:00 Uhr geöffnet.
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20003 Easy Beauty - das schnelle Blitz-Make-up am Dienstag, 25. 
Oktober, 17.30-20.30 Uhr, Bürgerzentrum SR 5, 22€.
30505 Levante - Sinnliche Küche des Vorderen Orients, Kochkurs 
am Mittwoch, 26. Oktober, 18.30-22 Uhr, Konrad-Adenauer-Schule. 
Neue Aromen und Geschmackserlebnisse, vielfältige kleine Gerich-
te nach alten Traditionen aus dem Nahen Osten. Der Kreativität und 
Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, denn die levantinische Küche 
lebt von Genuss, Geselligkeit und Speisen, die mit Liebe und Sorgfalt 
zubereitet werden.
10311 Psychologie des Geldes - Rund ums Geld -Kostenloser 
Online-Vortrag in Kooperation mit dem Beratungsdienst Geld und 
Haushalt der Sparkassen-Finanzgruppe im Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband Berlin, Montag, 17. Oktober, 19-20 Uhr, Inhalte des 
Vortrags: Macht Konsum glücklich? Wie rational gehen wir mit Geld 
um? Häufige Denkfehler: Experimente aus der Verhaltensforschung. 
Wie sich unser Verhalten lenken lässt. Strategien gegen die eigene 
Unvernunft und gegen Manipulationen.
10608 Glücklich sein - Packen wir es an –Vortrag Dienstag,  
25. Oktober, 19.30 Uhr, Bürgerzentrum, Seminarraum 4, Voranmel-
dung erforderlich! Wie gehe ich mit mir selbst um? Kann ich andere 
Menschen verändern? In diesem Vortrag werden Wege aufgezeigt, 
wie wir durch einen liebevollen Umgang mit uns selbst und unseren 
Mitmenschen unseren persönlichen Weg ins Glück finden und zufrie-
den und gelassen werden.
10506 Drogenprävention - Infos zu Konsum von illegalen Drogen 
junger Menschen – Kostenloser Vortrag In Zusammenarbeit mit 
dem Polizeipräsidium Karlsruhe, Referat Prävention- Donnerstag,  
20. Oktober, 19 Uhr, Bürgerzentrum, Seminarraum 4, Voranmeldung 
erforderlich! Früher oder später werden die meisten jungen Men-
schen mit illegalen Drogen konfrontiert. Ob dieses erste Ausprobie-
ren im Versuchsstadium bleibt oder ob daraus eine Abhängigkeit 
entsteht (mit allen gesundheitlichen, sozialen und strafrechtlichen 
Konsequenzen), kann nicht zuletzt durch das persönliche Umfeld, 
insbesondere der Eltern, beeinflusst werden. Kennen Sie als Eltern 
jugendtypische Drogen. Wissen Sie über die rechtlichen Bestim-
mungen Bescheid? Können Sie Hinweise auf Konsum erkennen und 
wissen Sie, wie Sie im Ernstfall reagieren sollten? Zielgruppe dieses 
Vortrags sind: Eltern, Erziehungsberechtigte aber auch Lehrkräfte.
Nähere Infos bei der Geschäftsstelle der VHS Bruchsal, 
Telefon (072 51) 79 304.

Mitteilungen anderer Institutionen

Finanzamt: Wichtiges zur Grundsteuererklärung
Das Fristende für die Grundsteuererklärung naht: Bis zum 31. Okto-
ber müssen Eigentümer/-innen von Grundstücken eine Grundsteu-
ererklärung beim Finanzamt abgeben (Grundsteuer B). Wer seine 
Erklärung bis Ende Oktober noch nicht abgegeben hat, sollte dies 
dann unverzüglich nachholen. Die Erinnerungen für die Grundsteuer 
B versendet das Finanzamt im ersten Quartal 2023.
Private Eigentümer/-innen von land- und forstwirtschaftlichem Be-
sitz (Grundsteuer A) erhalten das Informationsschreiben für ihre 
Erklärung Anfang Januar 2023. Darin werden unter anderem das Ak-
tenzeichen und verschiedene grundstücksbezogene Informationen 
mitgeteilt, die das Ausfüllen der Erklärung erleichtern. Jedoch ist die 
Abgabe auch jetzt schon möglich. Die Erinnerungen für die Grund-
steuer A folgen im zweiten Quartal 2023.
Die Daten, die für die Erklärung erforderlich sind, können über die 
zentrale Internetseite www.grundsteuer-bw.de abgerufen werden. 

Dort finden sich auch Unterstützungsangebote zur Abgabe der Er-
klärung - wie Schritt-für-Schritt-Ausfüllanleitungen, Erklärvideos und 
Beispielfälle.
Diejenigen, die ihre Erklärung bereits eingereicht haben, erhalten 
als Nächstes den Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheid 
vom Finanzamt. Die ersten Bescheide sind bereits rausgegangen. 
Der Versand erstreckt sich bis ins Jahr 2024. Für die Bürger/-innen 
bedeutet das: Wenn sie den Grundsteuerwertbescheid und den 
Grundsteuermessbescheid bekommen und die gemachten Anga-
ben stimmen, müssen sie nichts weiter unternehmen. Wer aber bei-
spielsweise übersehen hat, die überwiegende Wohnnutzung anzuge-
ben, kann das dem Finanzamt nachträglich noch mitteilen.
Die Grundsteuermessbescheide übermittelt das Finanzamt auch 
an die jeweilige Kommune. Sie bestimmt den Hebesatz und damit 
die Höhe der zukünftigen Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025. Die 
Hebesätze werden von den Kommunen im Laufe des Jahres 2024 
festgelegt. Wie hoch die Grundsteuer letztlich für die einzelnen Ei-
gentümerinnen und Eigentümer ausfällt, teilt ihnen ihre Kommune im 
finalen Grundsteuerbescheid mit. Bis dahin können keine Aussagen 
zur individuellen Höhe der Grundsteuer getroffen werden. Erhoben 
wird die neue Grundsteuer ab dem Jahr 2025.
Neu berechnet und festgesetzt werden die Hebesätze von den Kom-
munen, wenn die Finanzämter die neuen Steuermessbeträge wei-
testgehend erstellt und übermittelt haben. Erst 2024 wird es soweit 
sein.

Landratsamt Karlsruhe

Ehemalige Hausmülldeponien werden auf Potenzial für erneuerbare 
Energie untersucht
Für die Entsorgung mineralischer Restabfälle müssen neue Kapa-
zitäten geschaffen werden. Der Betriebsausschuss des Abfallwirt-
schaftsbetriebs des Landkreises Karlsruhe stimmte in seiner jüngs-
ten Sitzung, dem Katalog für die Suche eines Deponiestandorts 
sowie dem weiteren Vorgehen zu. Weiter befasste sich das Gremium 
mit dem Vorhaben, ehemalige Hausmülldeponien des Landkreises 
für erneuerbare Energien zu nutzen. Der vorgeschlagene Untersu-
chungsrahmen erhielt grünes Licht. Die Verwaltung wurde bereits 
vom Kreistag beauftragt, einen geeigneten Standort für eine Depo-
nie zu suchen. Der Kriterienkatalog ist auf der Homepage des Ab-
fallwirtschaftsbetriebs unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de veröf-
fentlicht und soll am 23. November im Bürgerzentrum Bruchsal der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Der Landkreis entschied, die Deponien in Grötzingen und Bruchsal 
hinsichtlich ihrer Potentiale als Standorte für Photovoltaikanlagen 
zu untersuchen. Demnach gelten beide Standorte als „gut geeignet“. 
Aufgrund der angespannten energiepolitischen Lage hat der Land-
kreis eine solche Untersuchung nun auch für die ehemalige Haus-
mülldeponie in Karlsbad-Ittersbach in Auftrag gegeben. Darüber hin-
aus soll geprüft werden, inwieweit andere Formen der regenerativen 
Energiegewinnung alternativ oder ergänzend auf den drei Standorten 
zum Einsatz kommen können.
Da die grundsätzliche Eignung der Deponien in Bruchsal und Gröt-
zingen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen bereits festgestellt 
wurde, folgen Machbarkeitsstudien. Gleiches soll mit Blick auf eine 
potenzielle Nutzung für Solarthermieanlagen geschehen. Auch das 
Thema Windenergie wird betrachtet: Hierfür soll eine Kurzstudie 
erstellt werden, um herauszufinden, ob diese grundsätzlich eine al-
ternative Lösung darstellt, falls Energie- oder Wärmegewinnung aus 
Sonnenlicht ausscheidet.
In diesem Zusammenhang hat das Gremium die Verwaltung damit 
beauftragt, verschiedene Betreibermodelle hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit sowie der Chancen und Risiken bei der Umsetzung 
der Projekte zu bewerten. Neben dem Betrieb durch den Landkreis 
selbst sollen auch die Zusammenarbeit mit lokalen Energieversor-
gern und die Errichtung sowie der Betrieb komplett durch Dritte be-
trachtet werden.

Gezielte Maßnahmen zum Energiesparen stehen fest
Die Situation im Bausektor ist durch Preissteigerungen bei den 
Energie- und Stromkosten sowie bei den Rohstoffen weiterhin an-
gespannt. Die Verwaltung des Landkreises Karlsruhe hat daher ent-
sprechende Gegenmaßnahmen getroffen und alle Baumaßnahmen, 
die für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen waren, auf den Prüf-
stand gestellt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik stimmte dem 
überarbeiteten Gebäudesanierungsprogramm zu.
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde entschieden, alle laufenden Bau-
maßnahmen sowie alle in Planung befindlichen Maßnahmen weiter-
zuführen, die einer Bundes- oder Landesförderung unterliegen. Dazu 
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Gesellschaft und Kultur wandeln   
sich stetig, mit ihnen auch die 
Bestattungskultur. Längst ist die 
Feuerbestattung die am häufigs-
ten gewählte Bestattungsart, die 
Nachfrage nach pflegefreien 
Gräbern steigt stetig, Trauerfei-
ern verändern sich. Doch es gibt 
auch interessante Konstanten. 
Welche Möglichkeiten haben wir, 
die unwiederbringlichen Tage 
zwischen Tod und Bestattung zu 
gestalten? Und wie können wir für die Bestattung vorsorgen? Die Be-
statterin und Theologin Barbara Rolf lässt Sie teilhaben an ihren Er-
fahrungen und geht gern auf Ihre Fragen ein.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Veranstaltungsort: Martin-Luther-Haus, Saal (Luisenstraße 1a)
Zeit: Freitag, 14.10., 18:30 bis ca. 20 Uhr

Bonhoeffer – der mit dem Lied
Ein musikalisches Theaterstück mit Lukas Ullrich und Till Florian 
Beyerbach (www.dermitdemlied) findet am Sonntag, 23. Oktober 
um 19 Uhr in der Lutherkirche Bruchsal statt. Karten zu 12 Euro bzw. 
ermäßigt 10 Euro im Vorverkauf erhältlich bei der Buchhandlung Al-
pha und Braunbarth. Eine Veranstaltung der Evang. Luthergemeinde 
Bruchsal. Herzliche Einladung!
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Stadtkirche Heidelsheim
Herzlich laden wir zum Gottesdienst am Sonntag, den 16. Oktober, 
um 11.15 Uhr in die Stadtkirche Heidelsheim mit Pfarrer Johannes 
Vortisch ein.
Der Gottesdienst wird online übertragen. Die Predigten stehen als 
Telefonpredigt unter (072 51) 380 07 99 zur Verfügung.
Am 1. November kommt Daniel Kallauch mit dem Konzertprogramm 
„Knall vergnügt“ nach Heidelsheim. Karten gibt es ab sofort bei Bü-
cher und mehr, der Alphabuchhandlung oder im Pfarramt.
Das Pfarramt ist am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 
15 bis 17 Uhr für Sie geöffnet. 
Marktplatz 9, 76646 Bruchsal-Heidelsheim, Telefon: (072 51) 51 68; 
E-Mail: heidelsheim-helmsheim@kbz.ekiba.de. 
Erreichbarkeit Pfarrer Johannes Vortisch bei seelsorgerlichen Ange-
legenheiten: Telefon: (072 51) 358 99 03; 
E-Mail: Johannes.Vortisch@kbz.ekiba.de.
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Melanchthonkirche Helmsheim
Herzlich laden wir zum Gottesdienst am Sonntag, den 16. Oktober, 
um 10 Uhr in die Melanchthonkirche Helmsheim mit Pfarrer Johan-
nes Vortisch ein.
Die Predigten stehen als Telefonpredigt unter (072 51) 380 07 99 
zur Verfügung.
Am 1. November kommt Daniel Kallauch mit dem Konzertprogramm 
„Knall vergnügt“ nach Heidelsheim. Karten gibt es ab sofort bei Bü-
cher und mehr, der Alphabuchhandlung oder im Pfarramt.
Das Pfarramt ist am Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 
15 bis 17 Uhr für Sie geöffnet. Marktplatz 9, 76646 Bruchsal-Heidels-
heim, Telefon: (072 51) 51 68;
E-Mail: heidelsheim-helmsheim@kbz.ekiba.de.
Erreichbarkeit Pfarrer Johannes Vortisch bei seelsorgerlichen Ange-
legenheiten: Telefon: (072 51) 358 99 03; 
E-Mail: Johannes.Vortisch@kbz.ekiba.de.
Gemeindeversammlung
Herzliche Einladung zur Gemeindeversammlung am 23.10.2022 |in 
der Melanchthonkirche, Beginn: 18 Uhr.
• Begrüßung
• Vakanzverwaltung
• Genehmigung Tagesordnung/Ergänzungen zur TO
• Bericht aus dem KGR
• Situation Kinder- und Jugendarbeit
• Strategieprozess der Landeskirche
• Mission
• Energie
• Auszeit von Diakon Daniel de Jong
• Verschiedenes

 
Barbara Rolf – Dipl.-Theologin
 Foto: Lotte Ostermann
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Sonntag, 16. Oktober,
10 Uhr: Gottesdienst mit Taufen in der Lutherkirche, 
Pfarrer i. P. Mangold.
10 Uhr: 10 Uhr Kindergottesdienst „Luthers Entdecker-Kidz“ im Luther-
saal mit Tauf-Special: Wir besuchen die Taufen in der Lutherkirche. 
Beginn und Ende des Kindergottesdienstes ist wie gewohnt im Saal.
„Winterkirche“: Auch wir als Luthergemeinde möchten und werden 
unseren Beitrag zur Linderung der Energiekrise leisten. Ab No-
vember bis 4. Advent werden unsere Gottesdienste im Luthersaal 
stattfinden. Die Weihnachtsgottesdienste werden in der Lutherkir-
che stattfinden. Ob das Modell „Winterkirche“ nach Weihnachten 
fortgeführt wird, wird der Ältestenkreis Ende des Jahres evaluieren.
17 Uhr: Ökumenischer Trostgottesdienst in der Lutherkirche. Der 
Gottesdienst bietet Raum für alle, die den Tod eines Kindes bekla-
gen, das während der Schwangerschaft starb, während oder nach 
der Geburt, als Kleinkind, Jugendlicher oder Erwachsener. Veranstal-
ter ist die Ev. Luthergemeinde Bruchsal und die Katholische Seelsor-
geeinheit St. Vinzenz Bruchsal.

Gruppen und Kreise in der kommenden Woche:
Gruppen des CVJM-Posaunenchor:
Montags: 16.45 Uhr –Ensemble-Spiel Trompeten im Luthersaal,
Dienstags: 15 Uhr – Einzelunterricht Posaune im Luthersaal,
Mittwochs: 19 bis 20 Uhr: CVJM-Posaunenchor im Luthersaal,
Ansprechperson Obmann Johannes Will (072 51) 827 32.
Montag: 9 bis 13 Uhr: Raum für Begegnung/Kunsttherapie im Saal/
Raum 1
Dienstag: 19.30 Uhr: Lutherchorprobe im Saal des Lutherhauses, 
Leitung Rebecca Liebrich (072 51) 38101 86. 
Mittwoch: 9 bis11 Uhr: Krabbelgruppe Mini-Lus im Saal des Luther-
hauses, jeden Mittwoch, Leitung Daniela Däschner und Manuela 
Preiß. Infos erhalten Sie im Pfarramt.
Mittwoch: 20 bis21 Uhr: Rainbow-Gospelchor in der Kirche unter der 
Leitung von Johannes Link, (01 76) 84 01 50 38.
Donnerstag,13. Oktober,
19 Uhr: Tanzmeditation - meditatives Tanzen und besinnliche Texte 
im Luthersaal, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch eine An-
meldung an Cornelia Prenzlocw unter 
T: 85313 od. conny.prenzlow@web.de
Freitag, 14. Oktober,
19 Uhr: „Von Mutterleibe an“ – Schwangerenandacht mit Segnung in der 
Lutherkirche. Es laden ein Ina Hecht, Hebamme,und Marie-Luise Galli-
nat-Schneider, Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit St. Vinzenz.

Bei Anliegen und Fragen wenden Sie sich an das Pfarramt unter  
Telefon (072 51) 20 04 oder 
der E-Mail: luthergemeinde.bruchsal@kbz.ekiba.de. 
Die Gottesdienste erfahren Sie auch von unserer Homepage: www.
luthergemeinde-bruchsal.de

�)�Z�E�R�K�I�P�M�W�G�L�I���4�E�Y�P���+�I�V�L�E�V�H�X���+�I�Q�I�M�R�H�I

Gottesdienst
Sonntag, den 16. Oktober
10.30 Uhr   Gottesdienst mit Pfarrer Achim Schowalter und Band
Es sind nicht nur Männer, die in den Jahrtausenden die Geschicke 
des Volkes Israel lenkten. Immer wieder wird in der Bibel von Frau-
en berichtet, die Entscheidendes bewirkten. In der Predigtreihe, die 
am 9. Oktober startete, werden wir ein paar von ihnen näher kennen 
lernen, darunter Ester, Mirjam und Debora. Sie nahmen besondere 
Positionen ein, die ansonsten nur von Männern ausgefüllt wurden. 
Diesen Frauen ist gemeinsam, dass sie im Vertrauen auf Gott in ih-
rer jeweiligen Situation besonderen Mut bewiesen haben. Und das 
macht sie interessant – auch für uns.
10.30 Uhr  Kindergottesdienst

Gruppen und Kreise
Freitag, den 14. Oktober
16.15 Uhr  Mädchenjungschar (2. bis 7. Klasse)
19 Uhr  Kreis für junge Erwachsene „Oase“
Samstag, den 15. Oktober
19 Uhr  Musik & Mehr“
  Nach zweijähriger Pause kann endlich wieder unsere 

Veranstaltung „Musik & Mehr“ am Samstag, den 15. Ok-
tober, über die Bühne gehen. Künstlerinnen und Künst-
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Montag, 17. Oktober,
Untergrombach Gemeindezentrum St. Michael: 18 Uhr: Eucharis-
tische Anbetung mit Lobpreisliedern, Gebetsimpulsen und Rosen-
kranz

�7�I�I�P�W�S�V�K�I�I�M�R�L�I�M�X���&�V�Y�G�L�W�E�P���1�M�G�L�E�I�P�W�F�I�V�K
�7�X�����1�E�V�M�E���,�I�M�H�I�P�W�L�I�M�Q

Heidelsheimer Orgelforum
Bach und die französische Barockmusik
Am Sonntag, 16. Oktober um 
19 Uhr lädt das Heidelsheimer 
Orgelforum zu einem Meister-
konzert in die katholische Pfarr-
kirche St. Maria Heidelsheim, 
Schwabenstraße 18, ein.
An der Lenter-Orgel Opus 4 wird 
der bekannte Konzertorganist 
Rudolf Peter aus Landau kon-
zertieren. Rudolf Peter gilt als 
einer der profiliertesten Konzer-
torganisten im südwestdeut-
schen Raum und ist mehrfacher 
Musikpreisträger. Mit Werken 
von Johann Sebastian Bach und 
den französischen Komponisten 
Louis Marchand, Louis-Nicolas 
Clérambaul und Nicolas de Grig-
ny hat er für den Konzertabend 
in ein musikalisches Programm mit Spitzenwerken aus dem Barock 
zusammengestellt. Ein musikalischer Höhepunkt ist das Präludium 
Es-Dur und Fuge von J. S. Bach. Der Eintritt ist frei.

St. Cosmas und Damian UntergrombachSt. Cosmas und Damian Untergrombach

Kinderkirche feierte Erntedank
Viele kleine und große Leute 
kamen mit ihren Erntedankkörb-
chen zur Kirche, um gemeinsam 
mit Pfarrer Fritz und dem Kin-
derkirchenteam Erntedank zu 
feiern. Eine Schale mit Erde, ein 
Krug mit Wasser, eine Sonne 
und ein Windrad symbolisierten 
die vier Elemente, welche wich-
tig für ein gutes Wachstum der 
Pflanzen sind. Die Vielfalt der 
mitgebrachten Körbe und der 
schön gestaltete Erntedankaltar 
konnten die Kinder während der Predigt bestaunen, als Pfarrer Fritz 
sie einlud nach vorne zu kommen. In den Fürbitten brachten die Kin-
der ihren Dank zum Ausdruck.
Ein herzliches Dankeschön an Frau Rapp vom Hofladen für das ge-
spendete Obst und Gemüse sowie an alle, die zum Gelingen des Got-
tesdienstes beigetragen haben. Juliana Kling
Vorschau:
Nächste Kinderkirche am Sonntag, den 6. November um 10.30 Uhr

�/�E�X�L�S�P�M�W�G�L�I���7�I�I�P�W�S�V�K�I�I�M�R�L�I�M�X��
�7�X�����:�M�R�^�I�R�^���&�V�Y�G�L�W�E�P

Gottesdienste
Donnerstag, 13. Oktober,
Kapelle Sancta Maria: 7 Uhr: Heilige Messe
St. Anton: 18 Uhr: Rosenkranz; 18.30 Uhr: Heilige Messe (Pfr. Ritzler)
St. Josef: 17.45 Uhr: Rosenkranz; 18.30 Uhr: Heilige Messe 
(P. Dieudonné)
Freitag, 14. Oktober,
St. Peter: 18 Uhr: Rosenkranz; 18.30 Uhr: Heilige Messe 
(P. Dieudonné)
Samstag, 15. Oktober,
St. Josef: 18 Uhr: Vorabendmesse (P. Dieudonné)
St. Peter: 14 Uhr: Trauung (Diakon Wilhelm) von Dirk u. Domenica 
Krüger geb. Brecht
Stadtkirche: 16.30 Uhr: Stille Anbetung/Beichte (P. Dieudonné)

 
Rudolf Peter, Konzertorganist  
 Foto: Rudolf Peter

 
Erntedankaltar Untergrombach  
 Foto: J. Kling

Sonntag, 16. Oktober,
St. Paulusheim: 7.30 Uhr: Heilige Messe; 9 Uhr: Heilige Messe
Hofkirche: 10.30 Uhr: Heilige Messe (Pfr. Bopp)
St. Anton: 10.30 Uhr: VINZI-Zwerge: Kleinkindergottesdienst
St. Paul: 10.30 Uhr: Heilige Messe (P. Dieudonné); 12.30 Uhr: Heili-
ge Messe der kroatischen Gemeinde; 19 Uhr: Worship - Meine Seele 
singe - mit Prisma
Stadtkirche: 9 Uhr: Heilige Messe (P. Dieudonné); 19.30 Uhr: Heilige 
Messe (Pfr. Bopp)
Lutherkirche: 17 Uhr: Ökumen. Gottesdienst (Gem. Ref.Gallinat-
Schneider/Pfr. Mangold) Trostgottesdienst für alle, die um ein Kind 
trauern
Montag, 17. Oktober,
Kapelle Sancta Maria: 7 Uhr: Heilige Messe
St. Anton: 17.30 Uhr: Rosenkranz
Stadtkirche: 17 Uhr: Rosenkranz
Dienstag, 18. Oktober,
Kapelle Sancta Maria: 7 Uhr: Heilige Messe
St. Paul: 18 Uhr: Rosenkranz; 18.30 Uhr: Heilige Messe (Pfr. Ritzler)
Mittwoch, 19. Oktober,
Kapelle Sancta Maria: 7 Uhr: Heilige Messe
Stadtkirche: 11.30 Uhr: Stille Anbetung (Pfr. Kempf); 12 Uhr: Heilige 
Messe (Pfr. Kempf)
Donnerstag, 20. Oktober,
Kapelle Sancta Maria: 7 Uhr: Heilige Messe
St. Anton: 18 Uhr: Rosenkranz; 18.30 Uhr: Heilige Messe 
(P. Dieudonné)
St. Josef: 17.45 Uhr: Rosenkranz; 18.30 Uhr: Heilige Messe (Pfr. Ritz-
ler) mit NGL-Liedern, anschl. bis 20 Uhr Lobpreis mit euchar. Anbetung

Bildungsarbeit

Einladung zur Biblischen Weinprobe
Sehr herzlich lädt das Bildungswerk St. Vinzenz am Freitag, 11. No-
vember, um 19.30 Uhr zu einer „Biblischen Weinprobe – St. Martin 
mal anders“, in das Vinzentiushaus, gegenüber der Stadtkirche Bruch-
sal, Josef-Kunz-Straße 4, ein. Den Abend gestalten: Pastoralreferent 
Heribert Scherer, Bühl-Vimbuch und Winzer Emil Kopp. Kostenbeitrag: 
10 €. Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis 30. Oktober an das Pfarrbü-
ro, Tel. (072 51) 93 18 20 oder info.vinzenz@se-bruchsal.de.
Über Ihr Kommen freuen wir uns sehr und garantieren Ihnen einen 
heiteren und zugleich überraschenden Abend für Leib und Seele.

Kirchliche Verbände

Katholische Frauengemeinschaft St. Paul
Einladung
Die Frauengemeinschaft lädt zu einem Informationsabend zur 
Arbeit für Frauen und Familien im Schwangerschaftskonfliktfall 
ein. Das Thema des Vortrags lautet: „Die Chancen des Lebens – 
1000plusEINS“. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 18.10. um 
19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Paul statt. Gäste sind herzlich willkom-
men.

Katholisches Bezirkskantorat Bruchsal

Sänger/-innen gesucht für Händels „Messias“ an Weihnachten

 
Chor der Hofkirche Bruchsal Foto: Annette Göring

Der Chor der Hofkirche Bruchsal führt im Weihnachtsgottesdienst 
am 25. Dezember Teile des Oratoriums „Messias“ von Georg Fried-
rich Händel auf (in deutscher Sprache). Dafür sind noch weitere Sän-
gerinnen und Sänger herzlich zu den Proben jeden Mittwoch um 20 
Uhr in der Bruchsaler Stadtkirche eingeladen.
Einfach unverbindlich zu einem Probenbesuch kommen oder weitere 
Informationen bei Bezirkskantor Dominik Axtmann erhalten: 
info@bezirkskantorat-bruchsal.de.
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Bestattungen Eissler

Büros
• Durlacher Straße 70
76646 Bruchsal

• Markgrafenstraße 15
76646 Heidelsheim

Kurpfalzstraße 25
76646 Helmsheim
Tel.: 072 51 - 5 57 98
Mobil: 01 51 - 29 80 26 02
info@bestattungen-eissler.de

Inhaber Kevin Alles

Wir sind Partner von Friedwald-, Ruheforst-, Luft-, See-,
Diamant- und Almwiesen Bestattungen.

Tag und Nacht dienstberei t in al len Stadtte i len

Erledigung aller Formalitäten und unverbindliche
Beratung, auch gerne bei Ihnen zu Hause.

Wir sind Tag und Nacht für Sie da.

Kaiserstr. 19
D-76646 Bruchsal
Telefon: 0 72 51 / 816 33

0800 - 523 25 53
Joß-Fritzstr. 2

D-76646 Untergrombach
Telefon: 0 72 57 / 93 06 99

Besuchen Sie unser Gedenkportal unter www.bestatter-jaeckle.de

Wir beraten Sie im Trauerfall und stehen Ihnen
in schweren Stunden des Abschieds zur Seite.
Auf Wunsch besuchen wir Sie gerne zu Hause.

- in allen Gemeinden -

Seit 1978 Familiengeführt •Fachmännische und persönliche Beratung.
•Qualitativ hochwertige und erstklassige Arbeiten.
•Schöne, individuelle Grabmale nach Kundenwunsch
und zu günstigen Festpreisen.
•Lieferung und Aufstellung auf allen Friedhöfen in
ganz Baden-Württemberg ohne Mehrpreis!

69168Wiesloch
Hauptstraße 166
Tel. 06222 7723500

76694 Forst
Barbarastraße 65
Tel. 07251 5079000www.maurer-grabmale.de

W enn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Lasst mir einen Platz zwischen euch,
wie ich ihn im Leben hatte. o. V.

izzzy71/iStock/Getty Images Plus/gettyimages
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Sinsheim bietet spannende Aus� ugsziele, 
Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmöglichkei-
ten und Vereinsaktivitäten. Ein Blick auf das 
Herz des Kraichgaus.

Der Kraichgau – das Land der 1000 Hügel, 
auch gerne mal „Klein-Italien“ oder „Badi-
sche Toskana“ genannt, liegt geogra� sch im 
Dreieck zwischen Heidelberg, Karlsruhe und 
Heilbronn. Umrahmt von Odenwald, den 
Schwarzwaldausläufern, Rhein und Neckar ist 
die Region zwischen Franken und Schwaben, 
Kurpfalz und Württemberg eine einzigartige 
(Kultur-)Landschaft, die viel zu bieten hat. Vor 
allem Sonnenschein. Und mittendrin: Sins-
heim.

Bereits 1561 beschreibt der Reformator und 
Gelehrte David Chytraeus in der ersten lan-
deskundlichen Abhandlung über die Regi-
on „De Creichgoia“ Sinsheim als „Nabel des 
Kraichgaus“. 

Viel zu sehen
Schon von Weitem kann man Sinsheim se-
hen. Der Steinsberg vor den Toren der Stadt 
ist nicht nur Wahrzeichen, sondern auch Ori-
entierungspunkt. Weithin sichtbar wird der 
charakteristische achteckige Bergfried der 

Burgruine aus Stauferzeiten deshalb auch 
„Kompass des Kraichgaus“ genannt. Gleich 
darunter locken mit der Klima Arena, einem 
Mitmach-Museum zu den Themen Klima-
schutz und Klimawandel, der Badewelt Sins-
heim, dem Auto- und Technik Museum und 
der Heimspielstätte der TSG 1899 Ho� enheim 
viele hochklassige Aus� ugsziele. Auch Sins-
heim selbst ist natürlich einen Besuch wert. 
Das wusste schon Goethe, der hier im August 
1797 auf der Durchreise in die Schweiz Station 
machte. In sein Reisetagebuch notierte der 
Dichterfürst damals, Sinsheim habe „das An-
sehen eines nach der Landsart heitern Land-
städtchens“. Daran hat sich bis heute wenig 
geändert. 

Nun bis auf die Erreichbarkeit vielleicht, 
denn statt mit Ochsenkarren und Pferde
gespannen wie zu Goethes Zeiten ist die Stadt 
heute mit ö� entlichen Verkehrsmitteln gut zu 
erreichen, sie liegt verkehrsgünstig an der Au-
tobahn 6 zwischen Mannheim und Heilbronn 
am Rand des Rhein-Neckar-Kreises.

Weinregion 
Der Kraichgau ist seit jeher Weinbaugebiet 
und auch Sinsheim liegt inmitten sanfter 
Hügel und Weinberge. In den meisten der 

Stadtteile spielt Weinbau noch heute eine 
Rolle. Kein Wunder, dass auch die Kelten und 
Römer sich hier gerne niederließen. Sie ver-
halfen der Region rund um die Stadt zu einer 
langen, traditionsreichen Geschichte, die über 
Mittelalter und frühe Neuzeit bis ins Hier und 
Heute reicht. Im Jahr 770 wurde Sinsheim im 
Lorscher Codex erstmals urkundlich erwähnt. 
Heute hat die Große Kreisstadt knapp 36.000 
Einwohner und gliedert sich in die zwölf Stadt-
teile Adersbach, Dühren, Ehrstädt, Eschel-
bach, Hasselbach, Hilsbach, Ho� enheim, Rei-
hen, Rohrbach, Steinsfurt, Waldangelloch und 
Weiler sowie in die Kernstadt.

Dort schlägt heute auch das Herz des Mittel-
zentrums. Vielfalt, Attraktivität, Lebendigkeit 
sowie das Angebot der Fachgeschäfte laden 
zum Bummeln ein. Abgerundet wird der 
Aus� ug in die Innenstadt durch die lokale 
Gastronomie. Entlang der Elsenz mit vielen 
renaturierten Abschnitten lässt es sich prima 
verweilen. 

Herbstvergnügen 
Und zweimal im Jahr wird Sinsheim zum Be-
suchermagnet: Der Fohlenmarkt rund um 
Christi Himmelfahrt zählt zu den traditions-
reichsten Festen im Ländle und zieht nicht nur 
Pferde-Fans aus dem ganzen Ländle an.

Und der Sinsheimer Herbst lockt alljährlich 
Tausende am zweiten Oktober-Sonntag in die 
Stadt zum Bummeln, Shoppen und Genießen. 
Gute Gelegenheit also, mal vorbeizuschauen. 
(jr)

Foto: jf/NM-Archiv

SINSHEIM – HERZ DES KRAICHGAUS

STÄDTETOUR

Links zu allen Ausflugszielen in Sins-
heim sowie Tipps und Infos zur Stadt 
im schönen Kraichgau gibt es über die-
sen Link:

https://lokalmatador.net/sinsheim/

BaWue-Seite1

Foto: CSFI

https://lokalmatador.net/sinsheim/https://lokalmatador.net/sinsheim/Kompass des Kraichgaus: Mit ihrem achteckigen Berg-
fried ist die Burg Steinsberg schon von Weitem sichtbar.fried ist die Burg Steinsberg schon von Weitem sichtbar.fried ist die Burg Steinsberg schon von Weitem sichtbar.
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Kompass des Kraichgaus: Mit ihrem achteckigen Berg-
fried ist die Burg Steinsberg schon von Weitem sichtbar.
Kompass des Kraichgaus: Mit ihrem achteckigen Berg-
fried ist die Burg Steinsberg schon von Weitem sichtbar.

Fachwerk mit Geschichte: Im Alten Rathaus ist heute 
das Stadt- und Freiheitsmuseum untergebracht.

Technikgeschichte erleben: Das Auto- und
Technik-Museum ist von Weitem schon sichtbar.

Foto: dyh/NM-Archiv
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Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0721 47 659-0
karlsruhe@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Liebe Leser, werfen Sie Altes nicht weg, sondern machen Sie Altes zu Barem!
SERIÖSER PRIVATSAMMLER AUS HEIDELBERG
kauft alte Musikinstrumente, Porzellan, Bernstein, Nähmaschinen/Schreibmaschi-
nen, Ferngläser, Blechspielzeug, Puppen, Münzen, alte Möbel, Zinn, Teppiche, alte
Pelze, alten Goldschmuck/Armbanduhren, alte Kronleuchter, Orden, Militaria, alte
Bilder, alte Gläser, alte Fotoapparate, Starwars-Figuren (1977-1985)...
Seriöse Abwicklung, Barzahlung, VHS hygienisch & kontaktlos

Freundliche fachliche Beratung durch
Herrn Rebstock in Heidelberg S 0152 24726948 oder 06221 3926971

BARES FÜR WA(H)RES!

75045Walzbachtal – Jöhlingen
Jöhlinger Str. 2 – 4 Telefon 07203 – 91520

www.holz-kirchgaessner.de

verkaufsoffener
Sonntag
16.10.22
13.00 – 17.00 Uhr

Vom Baubeginn bis zum fertigen Heim

3D-Beratung für Bodenbeläge
große Vielfalt in neuerAusstellung

EINFACH. SICHER. VERKAUFT.
KIM FICHTER
Immobilienassistentin +Gutachterin

Amalienstr. 21 · 76689 Karlsdorf-Neuthard · T 07251 366 2 115 · info@storckimmobilien.de

Wir sind von hier und kennen uns aus.
Seit 2007 mit besten Marktkenntnissen.

storckimmobilien

Heimatverbunden und
qualitätsorientiert

Im kleinen Bruch 4-6 · 76149 Karlsruhe-Neureut
Tel. 0721-705557 · www.kirchenbauer.de

M A R K I S E N
Aus unserer
eigenen Schlosserei und Näherei

& N E U B E S P A N N U N G E N
jetztInsektenschutznach Maß

GARTEN
HAUS

0152-02785481 info@garten-haus-more.de
062025827702 Schwetzingen & Bruchsal

Renovierungen / Sanierungen vieler Art
Überwachungssysteme, SMART HOME

IT-Dienstleistungen jeglicher Art
Netzwerk und Serverlösungen

Inh. Bhatti

MORE

Gartenrbeiten aller Art: Fällung,
Bewässerung, Pflastern, Mauern,

Überadachungen, Terassen, Zäune, Pergola


